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verfahren in Gang zu setzen. Daraufhin brachte
am 1. Dezember 1949 die SPD-Fraktion einen In­
itiativantrag im Bundestag ein, mit dem die Bun­
desregierung aufgefordert wurde, eine Gesetzes­
vorlage auszuarbeiten, um die Gleichberechtigung
der Frau zu verwirklichen .6 In der Antragsbegrün­
dung forderte die SPD, daß die Gleichberechti­
gung der Frau auf allen Gebieten des zivilen, des
Privatrechts und des gesamten wirtschaftlichen
und sozialen Lebens zu vollziehen sei. Im Vorder­
grund stand für sie die Umgestaltung des Fami­
lien-, Ehe- und Güterrechts sowie des Beamten­
rechts .7

Dieser Ansicht schloß sich in der Aussprache, die
einen Tag später stattfand, der CDU-Abgeordnete
Robert Lehr an, dem es allerdings sehr darauf an­
kam, festzuhalten, daß die Gleichstellung von
Mann und Frau nicht schematisch ausgelegt wer­
den dürfe, denn die „Eigenart und die Würde der
Frau“ müsse auf alle Fälle gesichert werden. Und
an die Adresse der katholischen Kirche gewandt,
die er zur Mitarbeit aufforderte, erklärte er, daß
bei der Reform des Familienrechts nicht beabsich- l
tigt sei, den Gleichheitsgrundsatz uneingeschränkt
auszudehnen .8

II. Juristen und Kirchen
zur Gleichberechtigung

Mit diesen Vorgaben, die deutlich die angestrebte
Gleichberechtigung der Frau einschränkten, mach­
ten sich die für die Anpassung der bestehenden
Gesetze an den Gleichheitsgrundsatz zuständigen
Ministerien - das waren in erster Linie die Ministe­
rien des Innern und der Justiz - an die Arbeit. Zur
Eile fühlte sich kein Ministerium gedrängt; es
wurde vielmehr die Vermutung geäußert, daß die
vorgegebene Anpassungsfrist juristisch nicht halt­
bar sei. Während die Ministerien prüften, welche
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
einer Anpassung bedürften, und sich dabei viel
Zeit ließen, setzte eine Diskussion über die Gleich­
berechtigung der Frau ein, an der zunächst fast nur
Wissenschaftler und Frauenverbände beteiligt wa-

6 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages,
I. Wahlperiode, Anlagen zu den Stenographischen Berich­
ten, Nr. 176, Antrag der Fraktion der SPD betr.: Gleichbe­
rechtigung der Frauen vom 3. November 1949.
7 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Steno­
graphische Berichte, I. Wahlperiode, 19. Sitzung vom 1. De­
zember 1949, S. 566.
8 Vgl. ebd., 20. Sitzung vom 20. Dezember 1949,
S. 625-626.

ren. Ihren ersten Höhepunkt erlebte diese Diskus­
sion auf dem 38. Deutschen Juristentag in Frank­
furt im September 9.
Die
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versammelten Juristen waren sich einig, daß
eine bevorzugte Rechtsstellung des Ehemannes
und Vaters in der Form, wie sie in den Bestimmun­
gen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) von
1899 ihren Niederschlag gefunden hatte, mit dem
Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar war, da diese
Bestimmungen die Ehefrau und Mutter in unge­
rechtfertigter Weise zurückstellten. So sprach das
Bürgerliche Gesetzbuch, das dem patriarchali­
schen Ordnungsprinzip folgte und nicht von den
Ehegatten als Einzelpersonen, sondern von der
ehelichen Lebensgemeinschaft ausging, dem Mann
das alleinige Entscheidungsrecht „in allen das ge­
meinschaftliche eheliche Leben betreffenden An­
gelegenheiten zu“ (§ 13541) und verpflichtete die
Frau, „der Entscheidung des Mannes Folge zu lei­
sten“ (§ 1354II).
Das bedeutete, daß der Mann Wohnort und Woh­
nung bestimmte (§ 13541), daß die Frau den Fami­
liennamen des Mannes erhielt (§ 1355), daß auch
bei der Haushaltsführung der Mann die oberste
Entscheidungsgewalt hatte (§ 13561), daß er der
Frau die Schlüsselgewalt entziehen konnte
(§ 1357II), daß er berechtigt war, Dienst- und
Arbeitsverhältnisse der Frau zu kündigen
(§ 13581), und daß ihm die Entscheidung - der so­
genannte Stichentscheid - zustand, wenn keine
Einigung über die Erziehung der Kinder erfolgen
konnte (§ 1628).

Auseinander gingen die Meinungen der Juristen
über die Neuregelung des Entscheidungsrechts in 
den gemeinsamen ehelichen Angelegenheiten und
in- Fragen der elterlichen Gewalt. Die einen woll­
ten die Gleichberechtigung konsequent durchfüh­
ren, das Entscheidungsrecht des Ehemannes und
Vaters völlig wegfallen lassen, so daß entweder die
§§ 1354 und 1628 ersatzlos zu streichen gewesen
wären oder die gemeinsame Entscheidungsbefug­
nis der Ehegatten und Eltern ausdrücklich hätte in 
das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen werden
müssen .

9
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Vgl. Verhandlungen des 38. Deutschen Juristentages in
Frankfurt 1950, Tübingen 1951 (Sitzungsbericht der Ver­
handlungen der bürgerlich-rechtlichen Abteilung am 15. Sep­
tember 1950 zum Thema „Die Gleichberechtigung der Frau.
In welcher Weise empfiehlt es sich, gemäß Art. 117 GG das
geltende Recht an Art. 3 Abs. 2 GG anzupassen?“),
B B3-B 53.
10 Diesen Standpunkt vertraten u.a.: Hans Dölle, Die
Gleichberechtigung von Mann und Frau im Familienrecht.
Eine rechtspolitische Skizze auf rechtsvergleichender Grund­
lage, in: Um Recht und Unrecht. Festgabe für Erich Kauf­
mann, Stuttgart 1950, S. 19-46; Stellungnahme des Deut-



Die anderen anerkannten grundsätzlich die per­
sönliche Gleichwertigkeit der Frau - auch in Ehe
und Familie doch wollten sie in irgendeiner,
wenn auch modifizierten und abgeschwächten
Form dem Ehemann und Vater bei Konfliktfällen
ein Recht zum „Stichentscheid“ belassen, da dies
im Interesse der Erhaltung der Ehe- und Familien­
ordnung erforderlich sei .11 Daneben gab es noch
eine mittlere Meinung, deren Vertreter zumeist
das Entscheidungsrecht des Ehemannes wegfallen
lassen (§ 1354), das des Vaters aber beibehalten
wollten (§ 1628)12.

Was sich da als ein Rechtsproblem darstellte, war
zugleich aber auch ein religiöses Problem. Denn
die drei Richtungen vertraten ziemlich genau die 
Positionen, die von den beiden Kirchen zu Ehe
und Familie eingenommen wurden: Auf der einen
Seite stand somit das katholische Lager, das die
Familienhierarchie verteidigte, und auf der ande­
ren Seite das protestantische Lager, das aber in
sich gespalten war in eine konservativ-protestanti­
sche Richtung, die dem patriarchalischen Ord­
nungsprinzip verbunden war, und eine liberal­
protestantische Richtung, die sich für die Partner­
schaftsehe aussprach.

sehen altsvereins, abgedruckt In rmation für die
Fr , . 19 ,4 S. Vereinigung der i#b blichen isten
und Volks irte, in: steEm tung, (19 ,9 S. 4-505;
Eugen d, Zur Aus ung des Grund a s der ch­er

erechtigung, in: Deutsche Richterzeitung, 1 , S.
o Gerken, inest Wirkungen der , in: Mo­

natsschrift Deutsches Recht, 1953, S. Erna
Scheffler, Zur Auslegung Grundsatzes der Gleichberech­
tigung, in: Deutsche Richterzeitung, 1953, 85-88; e­
gard Krüger, Die Nichtverwirklichung der Gleichberechti­
gung Regierungsentwurf zur Familienrechtsreform, in:
Juristenzeitung, 1952, S. 4 .
11 Diesen Standpunkt vertraten u. a.: Friedrich Wilhelm
Bosch, Gleichberechtigung im Bereich der elterlichen Ge­
walt, in: Süddeutsche Juristenzeitung, (1950), S. 626-644;
Hermann Conrad, Grundprobleme einer Familienrechtsre­
form, in: Die Kirche in der Welt. Wegweisung für die katho­
lische Arbeit am Menschen der Gegenwart, Münster 1951,
S. 239-246,383-390; Gustav Ermecke, Zur Reform des Ehe-
und Familienrechtes. Allgemeine sozial-wissenschaftliche
Grund- und Leitsätze, in: ebd., S. 259-266; Franz Klein, Die
Familie im Brennpunkt werdenden Rechtes in Deutschland,
in: Caritas, (1951), S. 51-61; Heinrich Richter, Die Krise der
Familie und das Recht, in: Priester und Arbeiter, (1951),
S. 238-247; Johannes Heinrich, Die Stellung der Frau in der
Familie, in: ebd., S. 147-152.
12 Diesen Standpunkt vertraten u.a.: Gustav Boehmer,
Die Gleichberechtigung der Frau im Eherecht, in: Monats­
zeitschrift für Deutsches Recht, 1950, S. 386-393; Ludwig
Schnorr von Carolsfeld, Über das Problem der rechtlichen
Gleichstellung von Mann und Frau nach der Bonner Bundes­
verfassung, in: Juristische Rundschau, (1950), S. 417-420;
Karl-August Bettermann, Der Grundsatz der Gleichberech­
tigung der Geschlechter und das geltende Familienrecht, in:
Denkschrift der Evangelischen Forschungs-Akademie Chri-
stophorus-Stift Hemer, o.O.o.J. (1950), S. 18-27.

Die Verfechter des hierarchischen Familienauf-
baus, die sich die Familienrechtsauffassung der ka­
tholischen Kirche zu eigen machten, stellten sich
auf den Standpunkt, daß die Ehegemeinschaft der
Integration durch eine Autorität bedürfe .13 Im Ge­
gensatz zur Staatsordnung könne es in der Ehe und
Familie keine „Demokratie“ geben, denn eine sta­
bile Dyarchie sei undenkbar. Wenn überhaupt
eine Ordnung unter den beiden Ehegatten beste­
hen solle, komme nur eine Monokratie in Be­
tracht, die sich als Über- und Unterordnungsver­
hältnis (Hierarchie) auswirke. Die Alternative, so 
der Bonner Rechtswissenschaftler Friedrich Wil­
helm Bosch in einem von ihm kreierten Slogan,
könne nur lauten: „Hierarchie oder Anarchie!“

A
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bgeleitet wurde die hierarchische Eheordnung
aus der Schöpfungsgeschichte. Da Gott den Mann
zuerst erschaffen habe, ergäbe sich sein Vorrang
vor der Frau. Die Frau sei hingegen „um des Man­
nes willen“, als seine „Gehilfin“ erschaffen wor­
den. Diese Ursprungsordnung sei aber zugleich
eine bleibende Rangordnung, denn die Schöp­
fungsgeschichte des Alten Testamentes mit ihrer
hierarchischen Zuordnung werde bestätigt durch
zahlreiche Bibelstellen, die zugleich auch eine
Vorrangstellung des Vaters vor der Mutter bezeug­
ten .

E
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in Teil der evangelischen Theologen, und zwar
die konservativ-protestantische Richtung, stand
der katholischen Auffassung sehr nahe, nur leitete
sie die Unterordnung der Frau unter den Mann
nicht aus dem Alten Testament ab, sondern aus
dem Neuen Testament, und dort vor allem vom
Paulus-Satz „Der Mann ist des Weibes Haupt“ .16

Die Vertreter der liberal-protestantischen Rich­
tung stellten hingegen in Abrede, daß aus den bi­
blischen Weisungen Rechtspflichten abgeleitet
werden könnten, die im Sinne der staatlichen Ge­
setzgebung rechtsverbindlich seien. Auch lasse 
sich weder aus dem Alten noch aus dem Neuen Te­
stament der Nachweis erbringen, daß Mann und
Frau seit der Schöpfung in einem Über- und Un­
terordnungsverhältnis zueinander ständen .

1
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3 Vgl. Gertrude Reidick, Die hierarchische Struktur der
Ehe, München 1953, S. 119.
14 Friedrich Wilhelm Bosch, Familienrechtsreform, Sieg­
burg 1950, S. 90.
15 Vgl. G. Reidick (Anm. 13), S. 40-42.
16 Diese Ansicht wurde u.a. vertreten von Emil Brunner,
Gerechtigkeit, Zürich 1943; Paul Althaus, Gebot und Ge­
setz, Gütersloh 1952.
17 Vgl. Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik, Band 3: Die
Lehre von der Schöpfung, Zürich 1945-1951, S.206, 264,
329-331, 371, 373 (l.Teil), 128 (4. Teil); Heinrich Greeven,
Die Weisungen der Bibel über das rechte Verhältnis von
Mann und Frau, in: Ehe und Eherecht, hrsg. von Friedrich



Mann und Frau seien - einmal abgesehen von den
biologischen Unterschieden - gleichwertig und da­
mit gleichberechtigt; die Ehe, so der evangelische
Theologe Emst Wolf, sei „eine Aufgabe sittlichen
Existierens, keine Naturgegebenheit“, ihre rechtli­
che Ordnung könne daher nicht „naturrechtlich“
auf eine Schöpfungsordnung und deren natürliche
Struktur zurückgeführt werden .18 Wesentlich für
das „Institut“ Ehe war denn auch für Wolfs Kolle­
gen Karl Barth „das echte Gegenüber zur Verwirk­
lichung des Menschseins, des Aufeinanderange­
wiesenseins zweier in verschiedener Weise gleich­
rangig verantwortlicher Partner“ .

I
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II. Die Denkschrift
des Bundesjustizministeriums

Anfang März 1951, zwei Jahre vor Ablauf der
Anpassungsfrist, veröffentlichte das Bundesjustiz­
ministerium den ersten Teil einer (dreiteiligen)
Denkschrift, die im Auftrag des Ministeriums von
Oberlandesgerichtsrätin Maria Hagemeyer verfaßt
worden war und an Kirchen, Frauenverbände, Ge­
werkschaften und weitere Institutionen, aber auch
an einzelne Politiker und Rechtswissenschaftler
ging, verbunden mit der Aufforderung, eine Stel­
lungnahme abzugeben .20 Mit der Denkschrift
sollte einerseits in der Öffentlichkeit der Eindruck
erweckt werden, das Bundesjustizministerium be­
schäftige sich intensiv mit der Familienrechts­
reform. In Wirklichkeit waren die Vorarbeiten
über das Sichten der Bestimmungen, die einer An­
passung an den Gleichheitsgrundsatz bedurften,
nicht hinausgelangt. Andererseits erhoffte sich das
Ministerium aus der Diskussion über die Denk­
schrift verwertbare Anregungen für seine Arbeit.

Die Oberlandesgerichtsrätin sprach sich gegen die
Entscheidungsgewalt des Ehemannes und Vaters
aus und plädierte dafür, daß in der Ehe jedem
Ehepartner die gleichen Rechte zugestanden wer­

Karrenberg und Klaus von Bismarck, Stuttgart 1954, S. 4-46;
Ernst Wolf, Gegen die Lehre von der „biblischen Weisung“,
in: Emst Wolf/Gerhard Lüke/Herbert Hax, Scheidung und
Scheidungsrecht. Grundfragen der Ehescheidung in
Deutschland. Untersuchungen an Hand der Statistiken, Tü­
bingen 1959, S. 413-428.
18 E. Wolf (Anm. 17), S.425.
19 K. Barth (Anm. 17), Bd. 3, Teil 1, S. 206.
20 Vgl. Denkschrift über die zur Anpassung des geltenden
Familienrechts an den Grundsatz der Gleichberechtigung
von Mann und Frau (Art. 3 Abs. 2GG) erforderlichen Geset­
zesänderungen, I-IIITeü. Im Aufträge des Bundesjustizmi­
nisteriums ausgearbeitet von Oberlandesgerichtsrätin Hage­
meyer, Köln o. J. (1951).

den sollten; auch sollten Mann und Frau ihre
Probleme gemeinsam lösen. Sollte es jedoch un­
überbrückbare Meinungsverschiedenheiten geben,
dann - so ihr Vorschlag - sollten sogenannte Ehe­
hilfen bei Eheproblemen und sogenannte Eltern­
hilfen bei Differenzen in der Kindererziehung eine
Lösung herbeiführen .
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ie Berufsausübung erklärte Frau Hagemeyer zu 
einer persönlichen Angelegenheit jedes Ehe­
gatten, der jeweils selbst darüber zu bestimmen
habe, „auch wenn, zum Beispiel durch die Wahl
der Arbeitszeit, das eheliche Zusammenleben be­
einflußt“ werde, denn dieser Einfluß, so die Juri­
stin weiter, sei nicht so bedeutend, daß das Recht
der Persönlichkeit auf Gestaltung der Berufsaus­
übung nach ihrem Ermessen und ihrer Berufsauf­
fassung zurücktreten müßte .

A
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nfang 1952 trafen die offiziellen Stellungnahmen
der beiden Kirchen zur Denkschrift ein. Am
12. Januar 1952 antwortete der Vorsitzende der
Fuldaer Bischofskonferenz, der Kölner Erzbischof
Joseph Kardinal Frings, der nicht im einzelnen auf
die Vorschläge einging, sondern in einer Tour
d’horizon gegen die Grundhaltung der Denkschrift
seine Vorbehalte anmeldete, die seiner Meinung
nach geprägt war von einer „allzu individualisti­
schen Sozialauffassung“ .

D
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er Erzbischof machte den Bundesjustizminister
darauf aufmerksam, daß der Staat nach Art. 6
Abs. 1 des Grundgesetzes verpflichtet sei, Ehe und
Familie zu schützen. Das könne er aber nicht,
wenn die Gleichberechtigung, wie in der Denk­
schrift geschehen, „schematisch“ ausgelegt werde.
Nur wenn die Gleichberechtigung Gleiches gleich
und Ungleiches verschieden bewerte, könne der
Zerstörung der Familie Einhalt geboten werden.
Er warnte davor, durch eine falsche Auslegung des
Gleichberechtigungsbegriffs die Ordnung von Ehe
und Familie umzustoßen, denn nach kirchlichem
Ehe- und Familienrecht sei der Mann und Vater
der „naturgemäße Träger“ der familiären Autori­
tät.

Der Stellungnahme der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD), die ihr Ratsvorsitzender Bi­
schof Otto Dibelius am 22. März 1952 abgab, war
anzumerken, daß hier der Versuch vorlag, die
Gleichberechtigungsbefürworter und die Patriar­
chatsverfechter in einem Kompromiß, der kaum

21 Vgl. ebd., I. Teil, S. 9-12,15-18,26 (Anlage 1); TeilIII,
S.9-12.
22 Vgl. ebd., TeilI, S. 23-25, hier: S. 25.
23 Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonfe­
renz an Bundesminister Dehler vom 12. Januar 1952
(BA-B 141/2057, Blatt 10-17).



einem evangelischen Geistlichen gefallen haben
dürfte, zu vereinen. So stimmte Dibelius der Strei­
chung des § 1354 zu, aber nur unter der Bedin­
gung, daß „der Letztentscheid des Familienvaters
in bezug auf die Erziehung der Kinder gemäß
§ 1628 auch im neuen Recht erhalten bliebe“, da­
mit nicht „der letzte Rest der Struktur von Ehe
und Familie“ verschwände.

Bundesjustizminister Thomas Dehler (FDP) be­
teuerte dem Erzbischof in seiner Antwort, daß
auch er die Auffassung vertrete, daß „die Durch­
führung des Grundsatzes der Gleichberechtigung
von Mann und Frau nicht zu einer schematischen
Gleichstellung der Geschlechter führen“ dürfe,
sondern „daß der natürlichen Ordnung Rechnung
getragen werden“ müsse; er teilte ihm mit, daß er
beabsichtige, den Gesetzentwurf mit den Vertre­
tern der beiden Kirchen zu erörtern .

I
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V. Thomas Dehler
und die Familienrechtsreform

Daß die Fertigstellung des Regierungsentwurfs auf
sich warten ließ, hing im wesentlichen damit zu­
sammen, daß sich das Ministerium erst seit Okto­
ber 1951 intensiver mit der Materie beschäftigte .25

Hinzu kam, daß der Entwurf als große Lösung
konzipiert war. So war angestrebt, nicht nur das 
geltende bürgerliche Recht an den Grundsatz des 
Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes anzupassen, son­
dern zugleich auch die Rechtseinheit auf dem Ge­
biet des Familienrechts wiederherzustellen. Das
bedeutete, daß neben dem vom Alliierten Kon­
trollrat erlassenen Ehegesetz, bei dem es sich um
eine überarbeitete Fassung des nationalsozialisti­
schen Ehegesetzes von 1938 handelte, auch die 
sonstigen seit 1933 entstandenen Gesetze und Ver­
ordnungen familienrechtlichen Inhalts ins Bürger­
liche Gesetzbuch aufzunehmen waren.

Das Reformwerk bestand aus Dutzenden von Be­
stimmungen, aber kontrovers, auch im Ministe­
rium, wurden nur die §§ 1354, 1356 und 1628 be­
wertet. Die Einstellung des Bundesjustizministers
war lange Zeit von Desinteresse geprägt. Für die 
Gleichberechtigung der Frau konnte er sich nicht
begeistern. Da auch die CDU/CSU nicht auf Eile
drängte, gab es für ihn keinen Grund, der Fami­

24 Vgl. Schreiben des Bundesjustizministers an den Erzbi­
schof vom 2. Februar 1952 (BA-B141/2057, Blatt 19-20).
25 Vgl. Vermerk betr.: Entwurf des Familienrechtsgesetzes
vom 18. März 1953 (BA-B 141/2065, Blatt 40).

lienrechtsreform Priorität einzuräumen. Für den
Bundesjustizminister wurde die Familienrechtsre­
form erst in dem Moment interessant, als die ka­
tholische Kirche versuchte, an der Gestaltung des
Entwurfs mitzuwirken. Um diese Einflußnahme
abzuwehren, war er, ein Vertreter der konservativ­
protestantischen Richtung, sogar bereit, sich teil­
weise die Forderungen der Frauenverbände zu 
eigen zu machen.

So kam es, daß der 130 Seiten starke „Entwurf
eines Gesetzes über die Gleichberechtigung von
Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen
Rechts und über die Wiederherstellung der
Rechtseinheit auf dem Gebiet des Familienrechts
(Familienrechtsgesetz)“, der am 17. März 1952
dem Bundeskanzleramt vorgelegt wurde, die For­
derungen der katholischen Kirche (soweit sie sich 
nicht mit denen der evangelischen Kirche deckten)
überhaupt nicht, hingegen die Vorstellungen der
evangelischen Kirche und der Frauenverbände
weitestgehend berücksichtigte. Das hieß: Zuge­
standen wurde der Ehefrau die außerhäusliche Be­
rufsaufnahme; außerdem wurde die Entschei­
dungsgewalt des Ehemannes gestrichen und im 
§ 1354 die Bestimmung des Art. 3 Abs. 2 („Männer
und Frauen sind gleichberechtigt“) wörtlich über­
nommen; es blieb aber bei der Entscheidungsge­
walt des Vaters (§ 1628).

Dies beinhaltete eine unlogische Entscheidung,
auf die auch die Vertreter der katholischen Kirche
bei ihrem Gespräch mit dem Bundesjustizminister
am 4. April 1952 hinwiesen A26 us Gründen der
inneren Stabilität der Familie, so erklärten sie, sei 
die Beibehaltung des ehemännlichen Entschei­
dungsrechtes ebenso zwingend wie notwendig. Es
genüge nicht, nur dem Vater das Entscheidungs­
recht in Erziehungsangelegenheiten zu belassen.
Auch forderten sie, im § 1356 die Bestimmung bei­
zubehalten, daß es primär Aufgabe und Pflicht der
Frau sei, das Hauswesen zu leiten. Denn, so der
Rechtswissenschaftler Friedrich Wilhelm Bosch, es
müßte sichergestellt werden, „daß Haushalt und
Erziehung der Kinder der Berufstätigkeit vorgin­
gen“.

Es war offensichtlich: Der katholischen Kirche
ging es jetzt nicht nur um den Erhalt der hierarchi­
schen Familienstruktur, sondern auch darum, die
Frauen - und hier insbesondere die verheirateten

26 Vgl. Aktenvermerk über eine Besprechung mit Vertre­
tern der evangelischen und katholischen Kirche am 4. April
1952 betr.: die wesentlichen Bestimmungen des Entwurfs des
Familienrechtsgesetzes zum persönlichen Eherecht, zur el­
terlichen Gewalt und zur religiösen Kindererziehung
(BA-B 141/2057, Blatt 86-92).



Mütter - an der Berufsaufnahme zu hindern, was
gesetzlich mit der von Bosch vorgeschlagenen Be­
stimmung bis zu einem gewissen Grad möglich ge­
wesen wäre. Diese Doppelstrategie wurde nicht in
dieser Sitzung im Bundesjustizministerium aus der
Taufe gehoben, aber sie wurde in der Folgezeit
von der katholischen Kirche in ihrer Öffentlich­
keitsarbeit konsequent verfolgt.

Die Vertreter der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) brachten keine neuen Ge­
sichtspunkte in die Diskussion ein. Die von der
EKD festgelegte Linie stand fest: Streichung des 
§ 1354 nur, wenn § 1628 beibehalten wurde. Als 
sich der Bundesjustizminister dem evangelischen 
Vorschlag anschloß und sich für die Streichung des 
§ 1354 aussprach, quittierten dies die katholischen
Vertreter mit Protest: „Mit der Streichung des 
§ 1354 werde man der Auffassung der katholischen
Kirche nicht gerecht; diese vertrete das Entschei­
dungsrecht des Mannes.“

Diesen Protest nahm Kardinal Frings auf, als er
sich am 15. April 1952 an den Bundesjustizminister
wandte und ihn in eindringlichen Worten bat,
seine Entscheidung zu überdenken .27 Die Korrek­
tur der beanstandeten §§ 1354 und 1356 war aber
nur ein Punkt in seinem Schreiben und nicht ein­
mal der wichtigste, da immer noch begründete
Aussicht bestand, bei einer negativen Entschei­
dung des Ministers über die engen Beziehungen
zum Bundeskanzler und zu den christdemokrati­
schen Abgeordneten Abänderungen im Sinne der
Kirche herbeizuführen. Weitaus wichtiger schien
im Moment das Anliegen zu sein, den Minister
daran zu hindern, das Ehegesetz des Alliierten
Kontrollrats ohne Einwilligung des Episkopats in
das neue Ehe- und Familienrecht aufzunehmen.

Die Aufnahme des Ehegesetzes, so ließ der Erzbi­
schof den Minister wissen, bereite ihm „ernste Sor­
gen“. Er verstünde zwar, daß es nicht angebracht
sei, das Ehegesetz „aus dem Gesetz fremder
Mächte“ herzuleiten, aber ein Gesetz, „gegen das 
sich schwerste Bedenken vom sittlichen und recht­
lichen Standpunkt“ erhöben, unverändert in das 
Familienrecht aufzunehmen, dagegen müsse er
„schärfsten Protest“ einlegen.

Wenn es sich nur um eine unveränderte Über­
nahme des Ehegesetzes gehandelt hätte, hätte die
Kirche gegen Dehlers Absicht kaum etwas ausrich- 
ten können. Das Bundesjustizministerium hatte
aber den § 48, der die Scheidung regelte, abgeän-

27 Vgl. Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofs­
konferenz an Justizminister Thomas Dehler vom 15. April
1952 (BA-B141/2057, Blatt 80-85).

dert. Nach §48 des Ehegesetzes des Alliierten
Kontrollrats war es jedem Ehegatten möglich, 
nach dreijähriger Trennung die Scheidung der Ehe
herbeizuführen, wenn eine Wiederherstellung der
ehelichen Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten
war. Auch der Ehegatte, durch dessen alleiniges 
oder überwiegendes Verschulden die Ehe zerrüttet
worden war, konnte trotz des Widerspruchs des 
schuldlosen Teils unter Umständen die Scheidung
der Ehe erreichen.

Das Bundesjustizministerium war nun der Ansicht,
daß nicht derjenige Ehegatte, durch dessen alleini­
ges oder überwiegendes Verschulden die Ehe zer­
stört worden war, noch das Recht erhalten durfte,
gegen den Willen des schuldlosen Ehegatten die
Ehescheidung herbeizuführen. Deshalb sah der
§ 1571 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs vor, daß der Wi­
derspruch des beklagten Ehegatten nur dann nicht
zu beachten war, wenn auch ihn ein Verschulden
an der Zerrüttung der Ehe traf und „wenn die Auf­
rechterhaltung der Ehe bei richtiger Würdigung
des Wesens der Ehe und des gesamten Verhaltens
beider Ehegatten sittlich nicht gerechtfertigt“
war .
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it dieser Abänderung bot sich der Kirche die
Chance, Einfluß auf das Ehescheidungsgesetz zu 
nehmen, das schon seit langem ihren Unwillen er­
regte. Was der Erzbischof letztlich mit seinem Pro­
test wollte, war dies: Er wollte ein Mitspracherecht
bei der Reform des Scheidungsrechts, oder alles
sollte so bleiben wie bisher.

Dehlers Verärgerung über die Einmischung der
katholischen Kirche fand in dem Entwurf des Fa­
milienrechtsgesetzes, den er am 27. Juni 1952 dem
Kabinett zur Entscheidung vorlegte, ihren Nieder­
schlag. Die §§ 1354 und 1356 waren ersatzlos ge­
strichen. Dehler stellte seinen Kabinettskollegen
den Entwurf als „sorgfältig durchdacht und ausge­
reift“ vor. Sein Ministerium „sei bestrebt gewesen,
bis an die äußerste Grenze verbindlicher prakti­
scher Lösungen zu gehen“. Der Entwurf habe die
Zustimmung sowohl der katholischen als auch der
evangelischen Kirche gefunden .
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ehler konnte dem Bundeskanzler mit diesen
Ausführungen nicht imponieren. Adenauer wußte
sehr genau, was die katholische Kirche wollte, und

28 Franz Maßfeiler, Das neue Familienrecht. Gesetzent­
wurf über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf
dem Gebiete des bürgerlichen Rechts und die Wiederherstel­
lung der Rechtseinheit auf dem Gebiete des Familienrechts,
Frankfurt o. J. (1952), S. 190f.
29 Vgl. 230. Kabinettssitzung am 27. Juni 1952, in: Die
Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Band 5: 1952,
bearb. von Kai von Jena, Boppard 1984, S. 407.
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ihm war auch bekannt, daß in diesem Entwurf die
katholischen Wünsche überhaupt nicht berücksich­
tigt worden waren. Massiv ging Adenauer daher
gegen den Entwurf vor, der seiner Meinung nach 
den ehefeindlichen Tendenzen der Zeit entgegen­
kam. Er übernahm fast wörtlich das Vokabular der
katholischen Kirche. Das Kabinett beschloß, die
ungelösten Probleme weiter zu diskutieren.

Als zwei Monate später, am 3. September 1952, das 
Kabinett dem Entwurf des Familienrechtsgesetzes
zustimmte, war Dehler der Geschlagene: Die ka­
tholische Kirche hatte fast alle ihre Forderungen
durchgesetzt .30 Es war ihr nur nicht gelungen, das 
Ehegesetz aus dem Entwurf zu entfernen. Aber das 
war wohl die „Gegenleistung“, das Zugeständnis,
das sie Adenauer erbringen mußte, damit in der
Öffentlichkeit nicht der Eindruck entstand, die
Bundesregierung sei ein „Erfüllungsgehilfe“ des 
Episkopats.

Begründet wurde die Beibehaltung des Entschei­
dungsrechts des Ehemannes (§ 1354) damit, daß auf
die Entscheidungsbefugnis des Mannes im Kon­
fliktfalle nicht verzichtet werden könne, weil sonst
der Bestand der Ehe, die nach Art. 6 Abs. 1 des 
Grundgesetzes unter dem besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung stehe, gefährdet sei. Der
§ 1356 bestimmte, daß die Ehefrau berechtigt sei, 
erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten 
in Ehe und Familie vereinbar sei. Er sprach damit
den Vorrang der häuslichen Tätigkeit vor der Er­
werbstätigkeit der Ehefrau ausdrücklich aus.

Beibehalten wurde die väterliche Entscheidungsge­
walt (§ 1628), jedoch mit der Einschränkung, daß 
die Mutter die Hilfe des Vormundschaftsgerichts
anrufen konnte, wenn die vom Vater getroffene
Entscheidung in einer besonders bedeutsamen An­
gelegenheit nach ihrer Meinung dem Wohle des
Kindes zuwiderlief oder wenn der Vater sich be­
harrlich weigerte, den Versuch einer Einigung zu
machen oder ihre Auffassung zu berücksichtigen.

Dehler versuchte bis zuletzt, seine Ministerkolle­
gen davon abzuhalten, die §§ 1354 und 1356 wieder
in den Entwurf und in § 1628 die Regelung mit dem 
Vormundschaftsgericht aufzunehmen, indem er ih­
nen mündlich und schriftlich die Gründe auflistete,
die dagegen sprachen. Sein Widerstand erlahmte
auch nach einem Gespräch mit dem Bundeskanzler
nicht, dem er einen Tag nach dem Treffen in einem 
Schreiben standhaft erklärte: „Die gestrige Aus­
sprache (hat) keinen Gesichtspunkt erbracht, der

30 Vgl. 244. Kabinettssitzung am 3. September 1952, in:
ebd., S. 548.

meinen im Entwurf und in meinem Schreiben (an
die Kabinettsmitglieder) niedergelegten Stand­
punkt beeinflussen könnte.“
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uf Dauer konnte er sich Adenauers Wünschen
allerdings nicht widersetzen, doch gelang es ihm im
letzten Augenblick, an den Schluß des § 1354 einen
Satz anzuhängen, der teilweise das Entscheidungs­
recht des Ehemannes einschränkte, da „eine Ent­
scheidung, die dem wohlverstandenen Interesse der
Ehegatten nicht (entsprach), für die Frau nicht ver­
bindlich“ war. Gegen Adenauers Versuch, diese
Fassung abzuschwächen, votierte in der Schlußab­
stimmung die Kabinettsmehrheit.

V. Widerstand gegen den
Regierungsentwurf

In der Öffentlichkeit stieß der Entwurf auf breite
Ablehnung. Die Frauenverbände und die Frauen­
abteilungen der Gewerkschaften meldeten Protest
an, der, wie zu erwarten, sich gegen die §§ 1354,
1356 und 1628 richtete. Protest kam auch von den
katholischen Frauenverbänden; ihnen ging die Li­
beralisierung des Familienrechts entschieden zu 
weit. Die Medien griffen den Protest auf und be­
richteten ausführlich über die unterschiedlichen
Positionen und Meinungen. Kritik und Protest blie­
ben nicht ohne Wirkung auf die Politiker, als diese
am 27. November 1952 in der ersten Lesung den
Entwurf im Bundestag behandelten. Denn kein
Redner sprach sich vorbehaltlos für den Entwurf
aus .
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ie Freidemokraten mit ihrem Bundesjustizmini­
ster, der die Vorlage als „die Frucht einer langen,
ich darf sagen, hingebungsvollen Arbeit“ vorstellte,
plädierten für die Streichung des § 1354 und die 
Aufnahme des Ehescheidungsrechts in das Bürger­
liche Gesetzbuch. Die Sozialdemokraten forderten
sowohl die Streichung des ehemännlichen als auch 
d6s väterlichen Stichentscheids. Die Redner der
CDU/CSU-Fraktion meldeten, wie der Abgeord­
nete Weber, „starke Bedenken“ gegen die Auf­
nahme des Kontrollrats-Ehescheidungsrechts in
das Bürgerliche Gesetzbuch an. Warnend fügte
Weber hinzu: „Ich glaube nicht, daß wir diesen
Schritt mittun werden.“

31 Schreiben Dehlers an Adenauer vom 10. Juli 1952 (BA-
B 141/2060, Blatt 103-104).
32 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Ste­
nographische Berichte, I. Wahlperiode, 239. Sitzung vom
27. November 1952, S. 11052-11056.



Das letzte Wort, bevor sich die Abgeordneten im
Rechtsausschuß mit der Vorlage beschäftigten,
hatten die Kirchen, von denen vor allem die katho­
lische Kirche bemüht war, auf die weitere parla­
mentarische Beratung Einfluß zu nehmen. Die ka­
tholische Kirche - für die wiederum der Vorsit­
zende der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal
Frings sprach und die sich am 30. Januar 1953 in
einem offenen Brief direkt an die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages wandte - faßte ihre
wiederholt vorgetragenen Vorstellungen und
Wünsche zusammen, um dann aber in scharfer
Form gegen einzelne Bestimmungen Einspruch zu
erheben. Dazu gehörte einmal der von Bundesju­
stizminister Dehler eingefügte Schlußsatz im
§ 1354, der gestrichen werden sollte, da er „die
vorher behandelte Entscheidungsgewalt des Man­
nes nahezu wieder aufhebt“, und dann vor allem
die Übernahme der Eherechtsbestimmungen.
Nach Ansicht der Kirche war es keinem christli­
chen Abgeordneten zuzumuten, den vorgeschlage­
nen Regelungen zuzustimmen; außerdem müßten
bei einer gesetzlichen Regelung des Eheschlie-
ßungs- und Ehescheidungsrechts Verhandlungen
mit dem Heiligen Stuhl aufgenommen werden .

D
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em moralischen Druck der katholischen Kirche 
konnten sich die CDU/CSU-Abgeordneten, so­
weit sie der römisch-katholischen Konfession an­
gehörten, kaum entziehen; sie bemühten sich denn
auch, im Unterausschuß „Familienrecht“ des
Rechtsausschusses, der am 5. Februar 1953 - nicht 
einmal drei Monate vor Ende der Anpassungsfrist
- die Beratungen aufnahm, den Entwurf im Sinne
der katholischen Kirche abzuändem. Als ihnen das 
nicht gelang, da sich der Koalitionspartner FDP
dagegen ebenso sträubte wie die oppositionelle
SPD, verzögerten sie die Beratungen. Dann, einen
Monat vor Ablauf der Frist, erklärten sie, daß die
Zeit zu knapp bemessen sei, den Entwurf gründ­
lich zu beraten, und sie schlugen eine Fristverlän­
gerung bis zum 31. März 1955 vor, die durch
eine Verfassungsänderung herbeigeführt werden
sollte .
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a die SPD diesen Vorschlag ablehnte, entstand
ein nahezu rechtsfreier Raum. Denn ab dem 
1. April 1953 war es den Richtern freigestellt, ob 
sie nach dem alten Recht oder nach dem Entwurf
des neuen Familienrechts, welches das Bundes­
justizministerium sämtlichen Gerichten zugesandt

33 Die entsprechende Stellungnahme ist abgedruckt in:
Klaus-Jörg Ruhl (Hrsg.), Frauen in der Nachkriegszeit
1945-1963, München 1988, S. 171-175.
34 Vgl. Protokoll der 242. Sitzung des Ausschusses für
Rechtswesen und Verfassungsrecht am 6. März 1953
(BA-B141/2065).

hatte, verfahren wollten. Für den Ausschußvorsit­
zenden, den Christdemokraten Weber, war dies
ein unhaltbarer Zustand; er vertrat die Ansicht,
„daß den Gerichten eine Aufgabe aufgebürdet
worden sei, der sie nicht gewachsen seien“ .
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ie Christdemokraten wiesen jeden Verdacht, die
Beratungen bewußt hinausgezögert zu haben, von 
sich. Sie beharrten darauf, den Gesetzentwurf
einer sorgfältigen Prüfung, die auch die Hinzuzie­
hung von Sachverständigen einschloß, zu unterzie­
hen; sie forderten die Sozialdemokraten auf, der
Verfassungsänderung, für die eine Zweidrittel­
mehrheit im Bundestag notwendig war, zuzustim­
men, bevor sich das Chaos, das sich abzuzeichnen
begänne, ausweite. Die SPD blieb jedoch bei ih­
rem ablehnenden Votum. Als in der Koalition -
vor allem in der FDP - schließlich Stimmen laut
wurden, die aus rechtspolitischen Gründen eine 
Verfassungsänderung ablehnten, war das Schicksal
des Regierungsentwurfes eines Familienrechtsge­
setzes besiegelt. Aus Zeitgründen war der 1. Bun­
destag nicht mehr in der Lage, den Gesetzesent­
wurf zu beraten und zu verabschieden. Da gleich­
zeitig die für eine Fristverlängerung benötigte
Bundestagsmehrheit nicht zustande kam, blieb
auch die seit dem 1. April 1953 währende rechtsun­
sichere Situation vorerst bestehen.

VI. Der zweite Regierungsentwurf

Nach der 2. Bundestagswahl am 6. September 1953
war Thomas Dehler in der neuen Koalitionsregie­
rung nicht mehr vertreten. An seine Stelle als
Bundesjustizminister rückte der bisherige Woh­
nungsbauminister Fritz Neumayer, ebenfalls ein 
Freidemokrat. Der fast Siebzigjährige sollte in den
folgenden Auseinandersetzungen um die Reform
des Familienrechts nicht besonders in Erscheinung
treten. Während sich Bundesjustizministerium,
Bundesregierung und Koalition in der 1. Legis­
laturperiode bei der Ausarbeitung des Entwurfs
und mit seiner parlamentarischen Beratung viel
Zeit gelassen hatten, legten sie nach Zusammen­
tritt des neuen Bundestages plötzlich große Ge­
schäftigkeit an den Tag.

Die große Eile, die schließlich in Nervosität ausar­
tete, rührte daher, daß beim Bundesverfassungsge­
richt ein Normenkontrollverfahren lief, dessen Ur-

35 Protokoll der 250. Sitzung des Ausschusses für Rechts­
wesen und Verfassungsrecht vom 15. April 1953, S.8
(BA-B 141/2074).



teil - und das befürchteten die Christdemokraten -
dein Gesetzgeber bei der weiteren Gestaltung des 
Ehe- und Familienrechts Fesseln anlegen könnte.
Das Normenkontrollverfahren war vom Frankfur­
ter Oberlandesgericht beantragt worden. Die dor­
tigen Richter wollten wissen, ob die in Art. 3
Abs. 2 des Grundgesetzes festgeschriebene Gleich­
berechtigung gültige Rechtsnorm sei, was sie be­
zweifelten. Um sich ihren Handlungsspielraum
nicht einengen zu lassen, tat die Regierung etwas,
was sie eigentlich nicht tun durfte: Sie forderte das 
Bundesverfassungsgericht auf, das Normenkon­
trollverfahren auszusetzen.

Während sich die Karlsruher Richter mit dem Er­
suchen der Bundesregierung beschäftigten, über­
sandte der Bundesjustizminister am 26. November
1953 dem Bundeskanzleramt den Referentenent­
wurf eines „Gesetzes über die Gleichstellung von
Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen
Rechts“. Gegenüber dem ersten Entwurf verzich­
tete er darauf, die Rechtsgleichheit auf dem Ge­
biet des Familienrechts wiederherzustellen und un­
terließ es außerdem, die sonstigen, seit 1933 erlas­
senen Gesetze und Verordnungen familienrechtli­
chen Inhalts zu vereinheitlichen.

Der Bundesjustizminister unterließ es auch, das 
Ehegesetz des Kontrollrats zu reformieren. Be­
gründet wurde dieses Vorgehen damit, daß das 
Ehegesetz des Alliierten Kontrollrats „erst einge­
hend überprüft und erörtert werden (müsse), be­
vor das Recht der Eheschließung und der Ehe­
scheidung wieder in das bürgerliche Recht zurück­
geführt werden kann“ .36 Mit dieser Entscheidung
kam das Bundesjustizministerium einem wesentli­
chen Kritikpunkt der katholischen Kirche am Ent­
wurf I entgegen. Diese konnte auch damit zufrie­
den sein, daß ihren sonstigen Einwänden in der
Frage des ehemännlichen und väterlichen Ent­
scheidungsrechts (§ 1354 und § 1628) stattgegeben
worden war. Der Bundesfamilienminister, der um 
Stellungnahme gebeten wurde, fand dann auch 
keinen Anlaß, dem Entwurf sein Plazet zu verwei­
gern.

Es dürfte sich um einen puren Zufall gehandelt ha­
ben, daß am selben Tag, nämlich am 18. Dezem­
ber 1953, das Bundeskabinett den Entwurf beriet
und das Bundesverfassungsgericht sein Urteil im
Normenkontrollverfahren bekannt gab. Das Kabi­
nett stimmte dem Entwurf ohne Widerspruch zu,

36 Anlage 3 zum Schreiben des Bundesjustizministers an
den Staatssekretär im Bundeskanzleramt vom 26. November
1953: Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über die
Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des
bürgerlichen Rechts, S. 1 (BA-B141/2067).

was nicht weiter überraschend war .37 Auch der
Karlsruher Spruch enthielt keine sensationellen
Überraschungen .38 Er bestätigte im Grunde nur,
was die meisten Gerichte schon praktizierten: Die
Gleichberechtigung von Mann und Frau war seit
I. April 1953 rechtens, auch im Bereich des Ehe-
und Familienrechts.

Die Befürchtung der Christdemokraten, das Ge­
richt könnte in der Frage der Entscheidungsbefug­
nis des Ehemannes und Vaters dem Gesetzgeber
Leitlinien vorgeben, erwies sich jedoch als unbe­
gründet. Weiterhin konnten die Bundestagsabge­
ordneten das Ehe- und Familienrecht in der Form
verabschieden, die von der Mehrheit des Parla­
mentes befürwortet wurde. Nicht mehr möglich
war nach dem Urteil eine Fristaufschiebung.

Im Vorfeld der Bundestagsdebatte über die Regie­
rungsvorlage39 gab es wieder Proteste der Frauen­
organisationen; auch in der Presse und im Rund­
funk wurde ausführlich über die strittigen Punkte
berichtet. Die Parlamentsdebatte selbst fand in
einer emotionsgeladenen Atmosphäre statt D40 ie
Redner wurden wiederholt durch Zwischenrufe an
ihren Ausführungen gehindert. Eine Polarisierung
zwischen der Regierungskoalition auf der einen
und der SPD auf der anderen Seite fand auch die­
ses Mal nicht statt, da Befürworter und Gegner
einer Familienrechtsreform in allen Parteien ver­
treten waren; auch eine Trennlinie zwischen weib­
lichen und männlichen Abgeordneten war nicht
auszumachen, weil bei den Männern wie bei den
Frauen geteilte Ansichten über das Reformwerk
bestanden.

Die Rednerinnen, die gegen den von der Bundes­
regierung eingebrachten. Gesetzentwurf Stellung
bezogen, traten sehr couragiert auf .41 Zu nennen
wären insbesondere die Oberkirchenrätin Elisa­
beth Schwarzhaupt (CDU), Mitglied der evangeli­
schen Eherechtskommission, die sich gegen das
männliche Entscheidungsrecht wandte und von
einem protestantisch-biblischen Standpunkt aus

37 Vgl. 13. Kabinettssitzung am 18. Dezember 1953, in:
Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Band 6: 1953,
bearb. von Ulrich Enders und Konrad Reiser, Boppard 1989,
S. 573f.
38 Vgl. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,
Band 3, Tübingen 1954, S. 225-248.
39 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages,
II. Wahlperiode. Anlage zu den Stenographischen Berich­
ten, Nr. 224. Antrag eines Gesetzentwurfs über die Gleichbe­
rechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des bürger­
lichen Rechts vom 29. Januar 1954.
40 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Ste­
nographische Berichte, II. Wahlperiode, 15. Sitzung vom
12. Februar 1954, S. 473-516.
41 Vgl. ebd.,S.488-501.



für die Partnerschaft von Mann und Frau plädierte
(„Es gibt keine theologischen Gründe, die zur
Aufrechterhaltung eines überwiegenden Entschei­
dungsrechts des Mannes in § 1354 zwingen“). Ihre
sachlich vorgetragenen Argumente stießen nicht 
nur bei ihren politischen Freunden auf Nachdenk­
lichkeit; selbst die katholische Herder-Korrespon­
denz kommentierte Frau Schwarzkopfs Vorstel­
lungen mit den Worten: „Das Anliegen der Frauen
muß durchaus ernst genommen werden.“ Ihr zur
Seite stand die Freidemokratin Marie-Elisabeth
Lüders, die seit Jahrzehnten für die Frauenbewe­
gung stritt. In ihrer Rede attackierte sie zunächst
scharf den Bundesjustizminister und den Bundes­
familienminister, die vor ihr am Rednerpult ge­
standen hatten, und hielt dann eine bonmotreiche
Philippika gegen das Patriarchat („Wir wünschen 
keine Generalvollmacht für den Mann!“).

Den Gegenpol zu diesen beiden Frauen bildete
Bundesfamilienminster Franz-Josef Wuermeling,
der sich - ganz im Sinne der katholischen Kirche -
für eine Stärkung der männlichen Autorität in der
Familie aussprach. Wuermeling griff den Indivi­
dualismus an („Das Kind lehnt er vielfach ab“),
warnte vor einer Gleichberechtigung wie in der
DDR („In der letzten Konsequenz enden diese
Dinge dann [für Frauen] im Kohlen- und Uran­
bergwerk“) und forderte eine Familienordnung,
die das Wesen und die Würde der Frau achte und
schütze, aber auch Rücksicht „auf das Wohl der
Kinder als das höchste Gut unserer Familien“
nehme. Für den Bundesfamilienminister war diese
Ordnung weitestgehend gewährt, wenn der Ehe­
mann und Vater die Autorität in der Familie trage,
denn „der Sinn der Autorität ist Sorge und Verant­
wortung für das Familienwohl, und sicher mehr
eine Pflicht als ein Recht“.

Wuermelings Plädoyer für die männliche Autorität
war realitätsfem. Das Emnid-Institut stellte bei
einer Repräsentativ-Umfrage kurz vor der Bun­
destagsdebatte fest, daß in etwa zwei Dritteln der
westdeutschen Familien eine Gleichrangigkeit der
Partner bestehe; nur bei einem Drittel sei der
Mann „Patriarch“ .42 Zu ähnlichen Ergebnissen ge­
langte der Soziologe Gerhard Wurzbacher. Dieser
konnte auch belegen, daß die Bauemfamilien noch
am stärksten patriarchalisch strukturiert waren.
Mit großem Abstand folgten die Familien der mitt­
leren Beamten und Angestellten sowie die der
selbständigen Gewerbetreibenden. Am wenigsten 
auf die männliche Autorität fixiert waren einerseits
die Familien der Akademiker und freien Berufe,

42 Vgl. Rolf Fröhner u. a., Familie heute. Probleme in den
deutschen Familien der Gegenwart, Bielefeld 1956, S. 156.

andererseits die der Arbeiter und unteren Ange
stellten .
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II. Kampfabstimmungen
im Parlament

Männliche Autorität oder Gleichrangigkeit der
Partner in der Ehe? - das war ein Thema, über das 
in der Öffentlichkeit in den folgenden Monaten
nach der Bundestagsdebatte erregt diskutiert
wurde; ein anderes war das uneingeschränkte
Recht der Frau auf Erwerbstätigkeit. In Ermange­
lung neuer Argumente schlief die Diskusssion dar­
über jedoch bald wieder ein. Ein „Dauerbrenner“
in der Presseberichterstattung und in den Fachzeit­
schriften blieben hingegen die Beratungen im
Rechtsausschuß, die sich zu einem wahren Bera­
tungsmarathon entwickelten. Der Unterausschuß
„Familienrechtsgesetz“ des Rechtsausschusses
brauchte fast zwei Jahre, um nach siebenundsieb­
zig Sitzungen zu dem Ergebnis zu gelangen, daß
die Ausschußmitglieder sich in den wesentlichen
Punkten nicht einigen konnten .
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er Beratungsmarathon begann damit, daß der
Rechtsausschuß am 1. April 1954 die Einsetzung
des Unterausschusses „Familienrechtsgesetz“ in
Stärke von 17 Mitgliedern beschloß. Elf Männern
standen dabei nur sechs Frauen gegenüber, unter
ihnen die Veteraninnen aus dem Parlamentari­
schen Rat: Frieda Nadig (SPD) und Helene Weber
(CDU) sowie die beiden Parlamentsneulinge
Marie-Elisabeth Lüders (FDP) und Elisabeth
Schwarzhaupt (CDU), die mit Engagement,
Durchsetzungsvermögen und einer Portion Un­
konventionalität ein ständiger „Unruheherd“ wa­
ren.

Die Beratungen des Unterausschusses begannen
am 18. April 1955 und erstreckten sich zunächst
auf die Reform des Güterrechts. Dabei handelte es
sich überwiegend um die juristisch-technische
Frage, wie ein Güterstand auszusehen habe, wel­
cher der Ehefrau einen gerechten Anteil an dem
während der Ehe Erworbenen sichert. Erwar­
tungsgemäß konnten sich die Ausschußmitglieder
hier ohne große Schwierigkeiten einigen; fast alle
Entscheidungen wurden einstimmig getroffen. Mit

43 Vgl. Gerhard Wurzbacher, Leitbilder gegenwärtigen
deutschen Familienlebens, Stuttgart 1954, S.88f., 159.
44 Vgl. Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Rechtswe­
gen und Verfassungsrecht (16. Ausschuß) vom 25. April
1957, S.2 (BA-B141/2072).



der Eintracht war es aber vorbei, als der Ausschuß
seine Beratungen über das Verhältnis der Ehegat­
ten zueinander und über das Verhältnis der Eltern
zu den Kindern aufnahm.

Nach quälenden Diskussionen, in denen die männ­
lichen Ausschußmitglieder der CDU/CSU ihre
Position hartnäckig verteidigten, rang sich der Un­
terausschuß am 15. November 1956 unter tätiger
Mithilfe von Elisabeth Schwarzhaupt mit nur einer
Stimme Mehrheit (8 zu 7 Stimmen) zur ersatzlosen
Streichung des § 1354 durch .45 Über die §§ 1628
(Stichentscheid des Vaters) und 1629 (Vertre­
tungsrecht des Vaters) kam es jedoch zum Stim­
menpatt (8 zu 8), so daß im Rechtsausschuß abge­
stimmt werden mußte, und der sprach sich jeweils
mit Stimmenmehrheit für die Beibehaltung der
§§ 1628 und 1629 in der Fassung der Regierungs­
vorlage aus, was zu Protesteingaben der Frauen­
verbände an den Bundestag führte .

D
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ie endgültige Entscheidung lag nun beim Bun­
destag. Bevor dieser zusammentrat, stellte das
Meinungsforschungsinstitut DIVO Bundesbürgern
die Frage, ob Frauen die gleichen gesetzlichen und 
politischen Rechte haben sollten wie Männer. 67
Prozent der Befragten bejahten diese Frage, 30
Prozent verneinten sie, acht Prozent hatten keine 
Meinung. Die höchste Ja-Quote (78 Prozent) wies
die Gruppe der 35 bis 44 Jahre alten Männer auf;
die stärkste Ablehnung (37 Prozent) kam'von sei­
ten der bis 25jährigen Frauen47 - ein soziologisch
interessanter Sachverhalt für die bundesrepublika­
nische Gesellschaft der fünfziger Jahre!

Am 3. Mai 1957 fand die 2. und 3. Lesung des Ehe-
und Familienrechts statt, die in die Parlamentsge­
schichte eingehen sollte .48 Mit allen Verfahrens­
tricks, die gerade noch erlaubt waren, versuchten
sich die Gegner und Befürworter der Reform ge­
genseitig die Mehrheiten zu nehmen. Ein Antrag
von Abgeordneten der CDU, den § 1354 in der
Fassung der Regierungsvorlage wiederherzustel­
len, wurde mit 186 gegen 172 Stimmen bei sechs
Enthaltungen in namentlicher Abstimmung abge­
lehnt. Die §§ 1628 und 1629 wurden gegen die
gleichlautenden Änderungsanträge der Fraktionen
der FDP, der SPD und von Abgeordneten der
CDU mit 185 gegen 166 Stimmen bei einer Stimm­
enthaltung beibehalten.

45 Vgl. Vermerk vom 20. November 1956 (BA-B141/
2071).
46 Vgl. Vermerk vom 13. Dezember 1956 (BA-B 141/
2071).
47 Vgl. R. Fröhner u. a. (Anm. 42) S. 315.
48 Vgl. Verhandlungen des Deutschen Bundestages.
Stenographische Berichte, II. Wahlperiode, 206. Sitzung
vom 3. Mai 1957, S. 11761-11763,11768-11801.

Am 8. Mai 1957 beriet der Unterausschuß des 
Rechtsausschusses des Bundesrates das Gesetz,
das jetzt unter dem Titel „Gesetz über die Gleich­
berechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet
des bürgerlichen Rechts“, kurz „Gleichberechti­
gungsgesetz“, geführt wurde. Der von Nordrhein-
Westfalen gestellte und von Hessen und Nieder­
sachsen unterstützte Antrag, § 1628 zu streichen,
wurde abgelehnt. Am 24. Mai 1957 stimmte der
Bundesrat dem Gesetz zu, das aber erst ein Jahr
später, am 1. Juli 1958, in Kraft trat .
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as brachte nun der jahrelange Streit in der Öf­
fentlichkeit und im Parlament? Zunächst einmal 
aufgewühlte Emotionen; weiterhin Enttäuschung
auf beiden Seiten, bei den Gegnern wie den Befür­
wortern der Gleichberechtigung; vor allem aber
nicht die volle Gleichberechtigung der Frau. Zur
Genugtuung der Gleichberechtigungsbefürworter
war zwar der § 1354 mit dem Stichentscheid des 
Ehemannes auf der Strecke geblieben, aber damit
konnten katholische Kirche und Konservative le­
ben, da dies auch schon alles war, was der Gesetz­
geber der Frau zugestand .
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as Gleichberechtigungsgesetz war, wie ein 
Kommentator schrieb, „vom Geist der vorsichti­
gen Anpassung an den Gleichberechtigungsgrund­
satz erfüllt“ .51 Im Klartext hieß das: Es war fast 
alles - nur leicht modifiziert - beim alten geblie­
ben. So behielt in der Frage der elterlichen Gewalt
(§ 1628) der-Vater das Entscheidungsrecht; in der
Frage der außerhäuslichen Berufstätigkeit (§ 1356)
besaß die Ehefrau nur ein eingeschränktes Recht,
da sie nur berufstätig sein durfte, wenn dies mit
ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war 
(sogenannte Hausfrauenehe); und selbst in der
Frage des Ehe- und Familiennamens (§ 1355) hatte
es das Parlament nicht einmal für erforderlich ge­
halten, eine grundsätzliche Änderung vorzuneh­
men. Ganz zu schweigen davon, daß die Frau in
das Kollisionsrecht und in das Staatsangehörig­
keitsrecht überhaupt nicht mit einbezogen wurde.

Die Mehrheit der Parlamentarier wollte der Frau
nicht die volle Gleichberechtigung zugestehen. So
blieb nur der Weg nach Karlsruhe, um über eine 
Verfassungsbeschwerde die Gleichberechtigung

49 Vgl. Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und
Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts (Gleichberech­
tigungsgesetz) vom 18. Juni 1957, in: Bundesgesetzblatt,
1957, S. 609-640.
50 Vgl. Friedrich Wilhelm Bosch, Bemerkungen zum
Gleichberechtigungsgesetz, in: Zeitschrift für Familienrecht,
(1958), S. 189-196 und 231-233.
51 Hans Dölle, Familienrecht. Darstellung des deutschen
Familienrechts mit rechtsvergleichenden Hinweisen, Band I,
Karlsruhe 1964, S. 29.



einzuklagen. Nicht einmal einen Monat nach In­
krafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes ent­
sprach der Erste Senat des Bundesverfassungsge­
richts der von einer Gruppe von Frauen ange­
strengten Verfassungsklage und entzog in einem
am 29. Juli 1959 verkündeten Urteil dem Mann das 
letzte Wort in Fragen der Erziehung der Kinder
und aberkannte ihm zugleich das gesetzliche Al­
leinvertretungsrecht .52 Dementsprechend wurden
die §§ 1628 und 1629, Abs. 1 in der Fassung des 
Gleichberechtigungsgesetzes für nichtig erklärt.
Bei ernster Uneinigkeit der Eltern mußte künftig
von beiden Ehepartnern der Vormundschaftsrich­
ter zur Entscheidung angerufen werden.

Den vorläufigen Schlußpunkt der gesetzgeberi­
schen Bemühungen zur Verwirklichung des 
Gleichberechtigungssatzes des Grundgesetzes bil­
dete das Familienrechtsänderungsgesetz vom 
11. August 1961, in dem der Scheidungspara­
graph 48, Abs. 2, gegen den die katholische Kirche

52 Vgl. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,
Band 10, Tübingen 1960, S. 59-89.

sich so vehement zur Wehr gesetzt hatte, in einer
modifizierten Form Aufnahme fand .53 Die Fas­
sung, die schließlich durch Mehrheitsentscheid Ge­
setz wurde, entsprach weitgehend einem SPD-
Vorschlag. Mit dem Scheidungsgesetz wurde je­
doch nicht erreicht, was Bundesfamilienminister
Franz-Josef Wuermeling bereits Anfang 1954 ge­
fordert hatte. „Das Scheidungsrecht darf (keinen)
Anreiz bilden, bei Schwierigkeiten gleich zum 
Scheidungsrichter zu laufen und alle Aussicht auf
Erfolg zu haben.“54 Das neue Gesetz brachte nicht
die Wende. Im Gegenteil: nach 1962 schnellten die
Ehescheidungsziffem in die Höhe .
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3 Vgl. Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung fami­
lienrechtlicher Vorschriften (Familienrechtsgesetz) vom
11. August 1961, in: Bundesgesetzblatt, 1961, S. 121.
54 Franz-Josef Wuermeling, Bedeutung und Sicherung der
Familie. Revision des Scheidungsrechts erforderlich - Ge­
fährdung der sozialen Sicherheit - Ernste Forderungen des
Bundesministers für Familienfragen, in: Bulletin des Presse-
und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 10 vom
16. Januar 1954, S. 74.
55 Vgl. Gerichtliche Ehelösungen 1960 bis 1962, in: Wirt­
schaft und Statistik, (1962), S. 222-224.



Wolfgang Schroeder

Einheitsgewerkschaft und Sozialkatholizismus
Zur Enttraditionalisierung der politischen Kultur in den fünfziger Jahren

In der Bundesrepublik der achtziger und neunzi­
ger Jahre scheint es selbstverständlich zu sein, daß
sich die katholische Kirche und der Deutsche Ge­
werkschaftsbund wechselseitig akzeptieren. Viele
Übereinstimmungen bestehen in gesellschaftspoli­
tischen Fragen, die für die Zukunft der Bundesre­
publik von besonderer Bedeutung sind, wie die
rechtliche Stellung ausländischer Mitbürger, das 
Engagement für den erwerbsarbeitsfreien Sonntag 
und der Schutz des Sozial- und Rechtsstaates.
Dieser Konsens findet auch in gemeinsamen 
Bündnissen und Aktionen von Gewerkschaftern
und Kirchenvertretern seinen Niederschlag. An
dieses Bündnis hat man sich gewöhnt, es ist aber
für die Geschichte der Bundesrepublik neu. Bis
weit in die sechziger Jahre hinein waren die Be­
ziehungen zwischen katholischer Kirche und Ein­
heitsgewerkschaften durch Konkurrenz und Kon­
flikt gekennzeichnet.

Während die DGB-Gewerkschaften heute als ein
Garant für die politische und ökonomische Stabi­
lität gewürdigt werden, der dazu beitrug, daß die
Bundesrepublik Deutschland auch zu einem Mo­
dellfall für andere Länder wurde, standen sie in
den fünfziger Jahren unter dem Verdacht, eine
Gefahr für die politische und ökonomische Ord­
nung zu sein. Insbesondere Teile des Katholi­
zismus bestritten die Legitimation der Einheits­
gewerkschaft; aus dem Katholizismus kam 1955
sogar die Initiative zur Neugründung einer christ­
lichen Richtungsgewerkschaft.

Die im folgenden dargestellten Kontroversen in­
nerhalb des Katholizismus sowie zwischen Teilen 
des Katholizismus und den DGB-Gewerkschaften
widerlegen gleich zwei vertraute Vorstellungen: 
Einerseits rufen sie in Erinnerung, daß die Ein­
heitsgewerkschaft in der Adenauer-Ära keines­
wegs von allen politischen Flügeln der deutschen
Arbeiterschaft unbestritten als Errungenschaft ak­
zeptiert wurde. Andererseits zeigt der 15 Jahre
dauernde innerkatholische Gewerkschaftsstreit,
daß der Katholizismus der Adenauer-Ära nicht
einfach als monolithischer Block bezeichnet wer­

den kann, der von bischöflicher Willkür geleitet
1.

Ic

1

h gehe von der These aus, daß die zwischen den
DGB-Gewerkschaften und dem Katholizismus aus­
getragenen Konflikte maßgeblich dazu beigetragen
haben, daß die Einheitsgewerkschaft zu einem kon­
stitutiven Element der Bundesrepublik wurde.
Durch diese Auseinandersetzungen - insbesondere
sei hier erinnert an die Debatten um den DGB-
Bundestagswahlaufruf zugunsten der SPD (1953),
die Kontroversen zwischen Viktor Agartz und Os­
wald von Breuning2 (12 954/55), die Gründung
der Christlichen rkschaftsbewegung3 (3 1955)
und deren offizielle Befürwortung durch die west­
deutschen Bischöfe (1957) - kam es zu einer folgen­
reichen Schwächung traditionalistischer Politik in
der Bundesrepublik.

In dramatischer Weise verdichteten sich in diesen 
Kontroversen die gesellschaftspolitischen Kräftever­
hältnisse der Adenauer-Ära. Auf dem Spiel stand 
nicht nur die Ersetzung der Einheitsgewerkschaft
durch Richtungsgewerkschaften mit weltanschauli­
cher Ausrichtung, sondern auch die republikanische 
Koalition der Bundesrepublik. Damit gehören die
Auseinandersetzungen zwischen dem bundesdeut­
schen Katholizismus und den Einheitsgewerkschaf­
ten (1945 bis 1960) zu den spannendsten und gesell­
schaftspolitisch aufschlußreichsten Kapiteln im Streit 
um die politische und kulturelle Modernisierung der
Bundesrepublik in den fünfziger Jahren.

1 Vgl. zu diesem Thema: Helene Thiesen, Christlich­
soziale Arbeitnehmerschaft und Gewerkschaftsfrage
1945-1953, Diss., Bonn 1988; Wolfgang Schroeder, Gewerk­
schaftspolitik zwischen DGB, Katholizismus und CDU
1945-1960. Katholische Arbeiterführer als Zeitzeugen in In­
terviews, Köln 1990; ders., Katholizismus und Einheitsge­
werkschaft. Der Streit um den DGB und der Niedergang des
Sozialkatholizismus in der Bundesrepublik bis 1960, Bonn
1992.
2 Vgl. Wolfgang Schroeder, Christliche Sozialpolitik oder
Sozialismus. Oswald von Nell-Breuning, Viktor Agartz und
der Frankfurter DGB-Kongreß 1954, in: Vierteljahrshefte
für Zeitgeschichte, (1991) 2, S. 179-220.
3 Vgl. Horst-Dieter Scholl, Die Neugründung Christlicher
Gewerkschaften in Westdeutschland. Ihre Vorgeschichte
und Ursachen, Problematik und Entwicklung, Diss., Mar­
burg 1960.



I. Vorgeschichte

Die Gründung der Einheitsgewerkschaft führte
nicht zum Ende aller politischen und ideologischen 
Konflikte in der Gewerkschaftspolitik. Statt des­
sen verlagerten sich die vor 1933 zwischen den
Richtungsgewerkschaften ausgetragenen Kontro­
versen auf innerorganisatorische Fraktionskämpfe
und auf außengesteuerte Einflußversuche durch
Parteien ,4 Regierung und Kirchen. In den Ausein­
andersetzungen zwischen katholischer und sozial­
demokratischer Richtung nach 1945 drückte sich
die langfristig wirkende Spaltung der Arbeiterbe­
wegung in verschiedene sozialmoralische Milieus 
aus, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht.

Vor 1933 bildeten die sozialdemokratische Arbei­
terbewegung mit ihren politischen und gewerk­
schaftlichen Zentren SPD und Freie Gewerkschaf­
ten auf der einen Seite sowie die katholische
Arbeiterbewegung mit ihrem Bezug auf die katho­
lische Zentrumspartei, den Verbandskatholizis­
mus, den Volksverein für das katholische Deutsch­
land und die Christlichen Gewerkschaften auf der
anderen Seite die beiden stärksten Kräfte in der
deutschen Arbeiterbewegung.

Im Gegensatz zur sozialistischen Arbeiterbewe­
gung, die eine Klassenbewegung war, formierte
sich die katholische Arbeiterbewegung in der zwei­
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Rahmen der
klassen- und schichtenübergreifenden Bewegung 
des politischen Katholizismus .5 Dieses heterogene
Bündnis reichte vom aristokratisch-konservativen
Flügel über das katholische Bürgertum, populisti­
sche Kräfte des traditionellen Mittelstandes bis hin 
zur katholischen Arbeiterschaft. Der ursprüng­
liche Charakter der katholischen Bewegung war
zwar im wesentlichen defensiver Art, weil er sich
gegen die Entmachtung und Benachteiligung der
Kirche und der katholischen Bevölkerung wehrte,
doch die Interessen der einzelnen Gruppen gingen 
deutlich über die Restaurierung kirchlicher Macht-
und Souveränitätsansprüche hinaus.

Ähnlich wie das Sozialistengesetz die Formierung
der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung be-

4 Vgl. Christoph Kleßmann, Betriebsgruppen und Ein­
heitsgewerkschaft. Zur betrieblichen Arbeit der politischen
Parteien in der Frühphase der westdeutschen Arbeiterbewe­
gung 1945-1952, in: Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte,
(1983), S. 272-307.
5 Vgl. Wilfried Loth, Katholiken im Kaiserreich. Der poli­
tische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen
Deutschlands (Beiträge zur Geschichte des Parlamentaris­
mus und der politischen Parteien, Bd. 75), Düsseldorf 1984.

schleunigte, so forcierte und festigte der Bismarck-
sche Kulturkampf gegbn die Katholiken die Bil­
dung eines katholischen Sonderbewußtseins. Als 
Reaktion auf ein eigentümlich katholisches Unter­
legenheitsgefühl gegenüber den Protestanten,
einen starken Außendruck, der im sogenannten
„Kulturkampf“ seinen Höhepunkt fand, zielten die
Emanzipationsbestrebungen des Katholizismus je­
doch weniger auf gesellschaftliche Integration als
auf die Bildung einer katholischen Sonderwelt.
Seinen spezifischen Ausdruck fand dies in normati­
ven, rituellen, alltagsweltlichen und organisatori­
schen Grenzziehungen zu anderen gesellschaftli­
chen Gruppen auf konfessioneller Basis.

Die klassenübergreifende Milieukoalition des Ka­
tholizismus stützte sich auf eine eigene Gesell­
schaftslehre; deren wichtigste Dokumente waren
die beiden Sozialenzykliken „Rerum novarum“
(1891) und „Quadragesimo anno“ .6 Da die katholi­
sche Soziallehre sich als Gegenentwurf zu Sozialis­
mus und liberalem Kapitalismus begriff, lehnte sie
eine allein über Staat oder Markt regulierte Gesell­
schaft und Wirtschaft ab; statt dessen forderte sie -
bei Anerkennung der gegebenen Eigentumsver­
hältnisse - einen umfassenden Ausgleich zwischen
den verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Im Ge­
gensatz zur sozialistischen Bewegung, die die Her­
stellung von sozialer Gerechtigkeit, als Ergebnis
von kämpferischen Klassenauseinandersetzungen
postulierte, präferierte die katholische Bewegung
den Weg über partnerschaftliche Aushandlungs­
prozesse. Aber auch wenn man kämpferischen
Konfliktformen - wie etwa dem Streit - skeptisch
gegenüberstand ,7 so nahm er doch in der Praxis
der Christlichen Gewerkschaften eine nicht unbe­
deutende Rolle ein. Da die normative Orientie­
rung der katholischen Soziallehre keine konkrete
Akzeptanz für den Status quo war, konnten sich
darin sowohl marktkritische und kämpferische
Positionen wiederfinden wie auch solche, die dem
Status quo nur geringfügige Veränderungen abver­
langen wollten.

Die sozialdemokratische wie auch die katholische
Arbeiterbewegung besaßen ein eigenes Solidar- 
netz, eine eigene Arbeiterkultur, die nicht nur als
Trennlinie zu anderen Klassen und Schichten 
wirkte, sondern auch als Demarkationslinie inner­
halb der Arbeiterschaft. Antisozialismus und Anti­
katholizismus waren bis 1933 zwei Seiten einer Me­
daille. Es bedurfte erst der leidvollen Erfahrungen

6 Vgl. Texte zur katholischen Soziallehre I. Die sozialen
Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Doku­
mente, hrsg. vom Bundesverband der KAB, Kevelaer 1976.
7 Vgl. Michael Schneider, Die Christlichen Gewerkschaf­
ten 1894-1933, Bonn 1982.



mit dem NS-Regime ,8 mit seinen zerstörerischen
und zugleich modernisierenden Wirkungen9 sowie
der flankierenden Unterstützung durch die Besat­
zungsmächte ,10 um die Barrieren zwischen beiden
Richtungen zu senken und die organisatorische
Einheit der Arbeiterschaft im gewerkschaftlichen
Bereich zu stabilisieren.

II. Die Etappen des Konfliktes

Bis 1933 war es Kirche und Katholizismus gelun­
gen, der sozialdemokratischen Bewegung einen
entscheidenden „Einbruch“ in die katholische 
Arbeiterschaft zu verwehren. Mit der sozialdemo­
kratischen Dominanz nach 1945 in der neuen Ein­
heitsgewerkschaft befürchteten Teile des Katholi­
zismus, daß die katholische Arbeiterschaft zur
Sozialdemokratie abwandem und dem Einfluß von
Kirche und Katholizismus entzogen würde. Vor
diesem Hintergrund kam es in der Adenauer-Ära
zu heftigen Kontroversen über die Akzeptanz der
Einheitsgewerkschaft, die im folgenden in ihren
Etappen dargestellt werden.

1. 1945-1948

Die Reaktionen auf die Einheitsgewerkschaft
waren im christlich-sozialen Lager von Anfang an
gegensätzlich. Hier gab es - grob unterteilt - einen 
Gewerkschafts-, einen CDU- und einen Kirchen­
flügel, ohne daß es allerdings zunächst zu größeren
Konflikten gekommen wäre. Einerseits suchten
jene, die sich primär in der CDU, den Katholi­
schen Arbeitervereinen - vor allem in der Katholi­
schen Arbeiterbewegung (KAB )11 und den Sozial­
ausschüssen (CDA )12 engagierten, die Möglichkeit

8 Vgl. J. K. Detlef Peukert, Die Lage der Arbeiter und der
Widerstand im Dritten Reich, in: Ulrich Borsdorf (Hrsg.),
Geschichte der deutschen Gewerkschaften von den Anfän­
gen bis 1945, Köln 1987, S. 447ff.
9 Vgl. Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie,
München 1971, S. 415ff.; Michael Prinz/Rainer Zitelmann
(Hrsg.), Nationalsozialismus und Modernisierung, Darm­
stadt 1991.
10 Bis 1948 lehnten die Besatzungsmächte die Gründung
von Konkurrenzgewerkschaften kategorisch ab. Vgl. Mi­
chael Richter, Besatzungsmacht und Gewerkschaften. Zur
Entwicklung und Anwendung der US-Gewerkschaftspolitik
in Deutschland 1944-1948, Opladen 1982.
11 Die Tradition der katholischen Arbeitervereine reicht
bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurück. Vgl. Texte
zur katholischen Soziallehre II. Dokumente zur Geschichte
des Verhältnisses von Kirche und Arbeiterschaft am Beispiel
der KAB, Kevelaer 1976.
12 Die Sozialausschüsse sind 1945 gegründet worden. Vgl.
Herlind Gundelach, Die Sozialausschüsse zwischen CDU

der Wiedergründung Christlicher Gewerkschaften
offenzuhalten: Entweder, um ihren Forderungen
an die neue Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen,
oder weil sie grundsätzlich der Auffassung waren,
daß sich eine Einheitsgewerkschaft nicht mit den
eigenen Zielen vereinbaren lasse. Andererseits
knüpften viele katholische Arbeiter an die Über­
windung der gewerkschaftlichen Spaltung die 
Hoffnung, daß die Arbeiterschaft nunmehr einen
starken wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Einfluß ausüben könne. Trotz unterschiedlicher
Positionen waren die Sozialausschüsse bis etwa
1947/48 - mit Ausnahme der KAB-Führung - als
Plattform zur Koordinierung der christlich-sozia­
len Gewerkschaftspolitik anerkannt.

Die christlich-soziale Gewerkschaftspolitik stand
gegenüber der Einheitsgewerkschaft vor dem Di­
lemma, daß sie weitreichende Forderungen an die 
Einheitsgewerkschaft richtete, aber selber nur
über wenige aktive Gewerkschafter verfügte. An­
laß zur Kritik an den DGB-Gewerkschaften boten
aus christlich-sozialer Sicht aktuelle programmati­
sche und politische Differenzen, ferner auch ihre
geringe Berücksichtigung in den gewerkschaftli­
chen Führungsgremien, die Rolle ihrer program­
matischen Tradition in der Einheitsgewerkschaft
sowie das Verhältnis der Gewerkschaft zu den Par­
teien.

2. 1948-1951

Der innerkatholische Streit über die Einheits­
gewerkschaft erreichte nach der Aufhebung des 
alliierten Gründungsverbots für Richtungs- und
Berufsgewerkschaften (1948) das Niveau einer
öffentlichen Kontroverse. Die Differenzen im
christlich-sozialen Lager spitzten sich zu, als die
Gewerkschaften zu Protestaktionen gegen die Be­
schlüsse des Frankfurter Wirtschaftsrats aufriefen
(1948), ferner nach dem Ausgang der 1. Bundes­
tagswahl, wo sich statt der erhofften großen eine 
kleine Koalition bildete, sowie bei den Streik­
drohungen zur Durchsetzung der paritätischen
Mitbestimmung (1950/51).

Die begrenzte innerkatholische Offenheit gegen­
über den wirtschafts- und sozialpolitischen Neu­
ordnungszielen (paritätische Mitbestimmung, Ver­
gesellschaftung von Schlüsselindustrien etc.) der
Einheitsgewerkschaft schlug in Gegnerschaft um,
als der Katholizismus Anfang der fünfziger Jahre
dazu überging, die Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der Regierung massiv öffentlich zu unterstützen.
Das innerkatholische Schlüsselereignis, in dem

und DGB. Selbstverständnis und Rolle 1949-1966, Diss.,
Bonn 1983.



sich diese „Wende" kristallisierte, war die Diskus­
sion im Anschluß an den Bochumer Katholiken­
tag13 (1949). Gegen die dort verabschiedete Mitbe­
stimmungsresolution, die die Mitbestimmung als
„natürliches Recht in gottgewollter Ordnung“ be- 
zeichnete, erfolgte eine kirchenamtlich gesteuerte
Stigmatisierungskampagne, in deren Folge der bis­
herige sozialpolitische Pluralismus eingeschränkt,
linkskatholische Positionen14 marginalisiert und
der Brückenschlag zur Einheitsgewerkschaft in der
Mitbestimmungsfrage zugunsten einer Präferenz
für eigentumszentrierte Politikoptionen entwertet
wurde .

D
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aß es trotzdem nicht zu größeren Spannungen
zwischen Einheitsgewerkschaften und Sozialkatho­
lizismus kam, läßt sich auch auf die kluge und inte-
grative Politik der DGB-Führung um Hans Böck- 
ler (1885-1951) zurückführen. Durch eine stärkere
Berücksichtigung der Christlich-Sozialen im DGB-
Bundesvorstand16 (Einführung des Proporzes),
eine forcierte Ausgrenzung von Kommunisten und
durch eine deutliche Unterstützung der Adenauer-
schen Außenpolitik gegen die SPD wurde deutlich,
daß der DGB nicht einfach ein organischer Bünd­
nispartner der SPD war, sondern auch ein zumin­
dest partiell eigenständiger politischer Faktor.

In den Jahren 1948 bis 1951 verwandelten sich die
bisher latenten Differenzen zwischen dem Partei-
und dem Gewerkschaftsflügel der Christlich-Sozia­
len in manifeste. Zunehmend meldete sich nun
auch die unmittelbar an kirchlichen Interessen
orientierte KAB mit eigenen Positionen lautstark
zu Wort. Die Folge war, daß es nun zu einem mehr
oder weniger offenen Kampf des Gewerkschafts-,
Partei- und Kirchenflügels um die Führungsrolle in
der katholischen Gewerkschaftspolitik kam .

1

17

3 Vgl. W. Schroetter, Katholizismus und Einheitsgewerk­
schaft (Anm. 1), S. 112ff.
14 Die Linkskatholiken waren keine feste Gruppe, sondern
einzelne Personen. Ihre bekanntesten Vertreter waren Intel­
lektuelle wie Eugen Kogon und Walter Dirks. Den Katholi­
ken im DGB haben sie unterstützend zur Seite gestanden,
jedoch gab es jenseits der gewerkschaftlichen Unterstützung
nur wenige politische Gemeinsamkeiten; vgl. Wolfgang
Schroeder, Linkskatholische Partisanen, in: Die Neue Ge­
sellschaft/Frankfurter Hefte, (1990) 2, S. 164-172.
15 Vgl. Paul Botta, Bürger oder Arbeiter? Um den Rheini­
schen Merkur, in: Michael, 19.2.1950.
16 Der erste DGB-Vorsitzende, Hans Böckler, bekannte
sich vor dem DGB-Kongreß freimütig zu dieser Politik: „Ich
verfolge den Zweck - ich kann es dem Kongreß ruhig
sagen -, der christlichen Richtung eine etwas stärkere Posi­
tion im künftigen Bundesvorstand einzuräumen, als sie bis
jetzt innehatte.“ (Protokoll des Gründungskongresses des
DGB, 1950, S. 238).
17 Die protestantische Seite war in diesen Streit auch invol­
viert; auch bei ihr gab es Befürworter und Gegner der Ein-

3. 1952-1955

Da die Gewerkschaften am Ziel der demokrati­
schen Neuordnung von Wirtschaft und Gesell­
schaft festhielten und die Mehrheit des Sozialka­
tholizismus ebenso beharrlich auf der Ablehnung
dieser Forderungen insistierte, bestand seit der
Niederlage der Gewerkschaften im Streit um das 
Betriebsverfassungsgesetz (1952) bis zur Grün­
dung Christlicher Gewerkschaften (1955) ein Dau­
erkonflikt zwischen den christlich-sozialen Grup­
pen und dem DGB .

D
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ie Gewerkschaften beharrten auf ihren Neuord­
nungspositionen und agierten der Tendenz nach
als verbale Fundamentalopposition in der Innen-
und Außenpolitik, ohne auf die Entscheidungen
dort jedoch einen Einfluß gewinnen zu können. Da
sie zudem auch keine treffende Sprache fanden,
um die veränderten Lebensbedingungen und Hoff­
nungen der Beschäftigten zwischen Trümmer- und
Wohlstandsgesellschaft artikulieren zu können,
standen sie in der Gefahr, ihre politische und mo­
ralische Kompetenz zu verspielen. Gleichzeitig
wurden ihre politischen und ökonomischen Gestal­
tungsansprüche im Sozialkatholizismus zuneh­
mend durch einen negativen Diskurs über Kollek­
tivismus, Totalitarismus und Syndikalismus be­
stimmt .

D
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ie von den DGB-Gewerkschaften praktizierte
politische Opposition gegen die Sozial-, Wirt­
schafts- und Remilitarisierungspolitik der Regie­
rung forderte nicht nur den vehementen Wider­
stand der christlich-sozialen Gruppen, die außer­
halb des DGB standen, heraus, sondern sie trug
auch maßgeblich dazu bei, daß die in den DGB-
Gewerkschaften aktiven Christlich-sozialen in zwei
Gruppen zerfielen: Einerseits in die Gruppe der äl­
teren Gewerkschaftsfunktionäre und andererseits
in eine von einem Jesuitenpater geleitete Gruppe,
die sich den Namen Christlich-soziale Kollegen­
schaft gab .20 Diese mehrheitlich von jüngeren Ver-

heitsgewerkschaft. Sie hatte aber sowohl quantitativ wie auch
qualitativ keinen entscheidenden Einfluß auf die Konflikt­
dynamik.
18 Vgl. Werner Müller, Die Gründung des DGB, der
Kampf um die Mitbestimmung, programmatisches Scheitern
und der Übergang zum gewerkschaftlichen Pragmatismus,
in: Hans-Otto Hemmer/Kurt-Thomas Schmitz (Hrsg.), Ge­
schichte der Gewerkschaften in der Bundesrepublik
Deutschland von den Anfängen bis heute, Köln 1990,
S. 85-147.
19 Vgl. Goetz Briefs, Zwischen Kapitalismus und Syndika­
lismus. Die Gewerkschaften am Scheideweg, München 1952.
20 Vgl. W. Schroeder, Katholizismus und Einheitsgewerk­
schaft (Anm. 1), S. 318-334.



tretem der Christlich-Sozialen getragene Gruppe
forderte von den älteren eine engagiertere Vertre­
tung katholischer Positionen im DGB, war aber
genau so entschieden gegen eine Christliche Ge­
werkschaft.

In den DGB-Gewerkschaften entwickelte sich ein
Streit darüber, wie man auf den Druck der christ­
lich-sozialen Gruppen reagieren solle. Die Kräfte
um den DGB-Vorsitzenden Walter Freitag21 zeig­
ten eine gewisse Offenheit für einen programmati­
schen Wandel im DGB und waren zugleich bereit,
sich mit führenden Repräsentanten der Christlich- 
Sozialen an einen Tisch zu setzen. Dies war auch 
das erklärte Ziel der Sozialausschüsse unter ihrem
Vorsitzenden Jakob Kaiser (1888-1961) .22 Sie
machten bei diesen Gesprächen, die in der Öffent­
lichkeit viel Beachtung fanden, keine inhaltlichen
Zugeständnisse. Insofern hatten sie eher den Cha­
rakter symbolischer Integrationspolitik, und zu­
gleich bewirkten sie eine Stabilisierung von Kräfte­
verhältnissen in der Einheitsgewerkschaft. Dage­
gen lehnten die linken Flügel unter Führung der
IG Metall solche Verhandlungen grundsätzlich ab.
Sie sahen darin einen illegitimen Eingriff in die
Autonomie der Gewerkschaften. Ihre Abschot­
tungsposition konnte zwar nicht die Gespräche
verhindern, sie trug aber dazu bei, daß der Einfluß 
der Christlich-Sozialen meist auf einer nur symbo­
lischen Ebene gehalten werden konnte.

Konsens bestand bei den opponierenden christlich­
sozialen Gruppen darüber, daß der DGB politisch
neutralisiert werden müsse. Dieses Ziel versuchte 
der DGB aufzufangen, ohne substantielle Zuge­
ständnisse machen zu müssen und ohne die Einheit
selbst aufs Spiel zu setzen. Mit der Initiative der
KAB für die Neugründung einer Christlichen Ge­
werkschaft konzentrierte sich die Debatte auf die
Entscheidungssituation: Christliche Gewerkschaft
oder Einheitsgewerkschaft. Durch diese Zuspit­
zung gerieten auch die anderen christlich-sozialen
Gruppierungen unter Handlungsdruck. Während
die KAB-Führung seit 1952 gezielt auf eine Neu­
gründung Christlicher Gewerkschaften hinarbei­
tete, drohte die Führung der Sozialausschüsse je­
doch lediglich mit einer solchen Option, strebte
aber ansonsten beharrlich - über Verhandlungen -
eine stärkere Berücksichtigung christlich-sozialer 
Interessen im DGB an.

21 Walter Freitag (1889-1958), IG Metall-Vorstandsmit­
glied (1950-1952), DGB-Vorsitzender (1952-1956).
22 Jacob Kaiser war in den zwanziger Jahren bereits füh­
render Vertreter der Christlichen Gewerkschaften, dann
Vorsitzender der CDA (1949-1958) und Bundesminister für
gesamtdeutsche Fragen (1949-1957).

Eine zusätzliche Dynamisierung der Kontroversen
ergab sich dadurch, daß die bisher eher im Hinter­
grund agierenden Bezugsinstitutionen CDU und
Katholische Kirche sich in dieser Phase selbst offen 
gegen den DGB stellten. Da viele Kleriker bzw.
die kirchliche Hierarchie öffentlich als DGB-Kriti-
ker in Erscheinung traten, entstand bei vielen Ge­
werkschaftern der Eindruck, daß die Kleriker und
Bischöfe die eigentlichen Urheber der christlich­
sozialen Kritik seien. So fand auch der „Klerikalis­
musvorwurf“23 eine Neuauflage: Kapital, Klerus
und kirchenangehörige Arbeitergruppen hätten
sich gegen die autonomen Ziele der organisierten
Arbeiterschaft verbündet.

Die Polarisierung zwischen DGB und Teilen des 
Sozialkatholizismus hatte zur Folge, daß die Diffe­
renzierung im christlich-sozialen Lager größer, die
internen Konflikte schärfer und somit ihre politi­
sche Bündelung immer schwieriger wurde. Die
KAB war in dieser Phase die profilierteste und öf­
fentlichkeitswirksamste Kraft. Sie beanspruchte
die Führungsrolle im christlich-sozialen Lager, in­
dem sie über die allgemeine Kritik am DGB hin­
ausging und auch originär kirchenpolitische The­
men (z.B. Schul- und allgemeine Kulturpolitik)
zum Gegenstand des Konfliktes mit dem DGB er­
klärte. Vor diesem Hintergrund initiierte die 
KAB-Führung - nachdem die außenpolitische In­
tegration der Bundesrepublik in ihren wichtigsten 
Teilen abgeschlossen und die finanzielle Unterstüt­
zung des Internationalen Bundes Christlicher Ge­
werkschaften zugesichert war - im Herbst 1955 die
Gründung der Christlichen Gewerkschaftsbewe­
gung Deutschlands (CGD).

4. 1955-1957

Die Gründung der CGD war nur mit einem sehr
geringen Mitgliederschwund in den DGB-Gewerk­
schaften verbunden; die überwältigende Mehrheit
der anfänglich auf einige tausend Mitglieder ge­
schätzten Organisation rekrutierte sich aus bisheri­
gen Nichtgewerkschaftem .24 Da die DGB-Ge­
werkschaften aber nicht sicher sein konnten, daß
die CGD nicht doch vielleicht zu einem späteren
Zeitpunkt als Auffangbecken für eine Abwande­
rungsbewegung vom DGB wirken könnte, reagier­
ten sie zunächst mit kontinuierlicher Beobachtung
der neuen Organisation, während sie - taktisch

23 Vgl. Thomas Ellwein, Klerikalismus in der deutschen
Politik (Heiße Eisen. Eine Schriftenreihe zu umstrittenen
Problemen der Gegenwart, Bd. 1), München 1955.
24 Die Schätzungen schwankten zwischen 5 000 und 20 000;
die CGD selbst schwieg zu diesem Thema; vgl. W. Schroe-
der, Katholizismus und Einheitsgewerkschaft (Anm. 1),
S. 188 f.



klug - offizielle Stellungnahmen möglichst vermie­
den. Zugleich versuchte die DGB-Führung mit
dem Hinweis auf die potentielle Gefahr einer stär­
ker werdenden konservativen Gewerkschaftspoli­
tik die weitgehenden Forderungen des linken Flü­
gels zu neutralisieren.

Während die CGD für den DGB keine aktuelle
Bedrohung darstellte und für das Konfliktfeld zwi­
schen Sozialkatholizismus und Einheitsgewerk­
schaft sogar eine gewisse Entspannung bedeutete,
verstärkten sich zugleich die innerkirchlichen Kon­
flikte über den richtigen Weg in der Gewerk­
schaftspolitik. Die Kontroversen spitzten sich auf
die Entscheidung zu, ob die auf eine Veränderung
des DGB setzende Christlich-soziale Kollegen­
schaft oder ob die von der KAB initiierte CGD die
Unterstützung des Verbandskatholizismus, des 
Klerus und der kirchlichen Hierarchie erhalten
werde.

Die Initiatoren, Befürworter und Sympathisanten
der Christlichen Gewerkschaft hatten sich durch
die Neugründung unter starken Erfolgsdruck ge­
setzt. Während die Initiatoren selbst mit Hinweis 
auf die Politik des DGB nachzuweisen suchten,
daß die Gründung notwendig gewesen sei, um die
Beschäftigten vor dem „machtpolitischen und into­
leranten“ Zugriff der „sozialistischen DGB-Büro-
kratien“ zu bewahren, sahen sich die katholischen
Befürworter und Sympathisanten herausgefordert,
jene Organisation auch wirklich tatkräftig zu un­
terstützen, die sich ausdrücklich als Mittler christ­
lich-sozialen Gedankengutes im Bereich der indu­
striellen Beziehungen zu etablieren begann.

Der lautstarken Minderheit, die für eine deutliche
Parteinahme der Amtskirche zugunsten der CGD
kämpfte, gelang es, eine autoritative Stellung­
nahme der Bischöfe zugunsten der CGD (Frühjahr
1957) zu erwirken. Damit erreichte die offiziell
markierte Distanz zwischen dem deutschen Katho­
lizismus und der Einheitsgewerkschaft ihren Höhe­
punkt. Im Ergebnis führte diese Erklärung aller­
dings weniger zu einer Polarisierung zwischen
DGB und Sozialkatholizismus als vielmehr zu 
einer neuerlichen Verschärfung der innerkatholi­
schen Konflikte. Denn weder waren die Bischöfe
in ihrem Urteil gegen den DGB einer Meinung, 
noch war die Mehrheit der katholischen Arbeiter
bereit, sich durch die Option ihrer Oberhirten in
ihrem Urteil über den DGB orientieren zu lassen.

Damit stellt sich die Frage: Warum konnte die
CGD trotz ihrer geringen Mitgliederzahl eine so
große Bedeutung für die innerkatholische Diskus­
sion entfalten? Thesenartig seien hier einige Ant­
worten genannt:

1. Ein großer Teil der katholischen Eliten sympa­
thisierte mit einer christlichen Konkurrenzorgani­
sation zum DGB.

2. Die CGD-Befürworter konnten darauf verwei­
sen, daß mit der neuen Organisation nun endlich 
auch im Bereich der industriellen Beziehungen
eine Vermittlungsebene bestehe, die im Sinne der
„Rechristianisierung der Gesellschaft“ wirken
könne.

3. Die Eigendynamik < der christlich-sozialen 
DGB-Kritik machte es auch den katholischen
DGB-Befürwortem in Klerus und Episkopat - die
zwar große Teile dieser Kritik teilten, aber aus tak­
tischen und machtpolitischen Gründen für den
DGB plädierten - sehr schwer, eine wirkungsvolle
Abwehr gegen den CGD zu mobilisieren. Sie
kämpften zwar nicht gegen die bischöfliche Stel­
lungnahme zugunsten der CGD, waren aber auch 
nicht bereit, sie mitzutragen.

5. 1958-1960

Auch dem entschiedensten CGD-Befürworter in
der kirchlichen Hierarchie oder in der CDU war in
den Debatten um die Bischofserklärung bewußt
geworden, daß eine Unterstützung für die CGD
nicht von oben angeordnet werden konnte. Aus
dieser Einsicht erfolgte ein Strategiewechsel: Um
die katholischen Interessen auf einer breiteren
Ebene wirkungsvoll durchsetzen zu können, sollte 
sowohl auf die CGD als auch auf den DGB Einfluß
genommen werden. Die damit einhergehende in­
nerkirchliche Entspannung bot der Christlich­
sozialen Kollegenschaft - eine Gruppierung christ­
licher Gewerkschafter im DGB - die Möglichkeit,
wieder entschiedener gegen die Politik der DGB-
Gewerkschaften zu opponieren, ohne damit gleich
die eigene Existenz in Frage zu stellen. Ob sich der
DGB in der Bewegung gegen die atomare Bewaff­
nung der Bundeswehr engagierte oder für die
Wiedervereinigung in sozialdemokratischer Per­
spektive - die Kollegenschaft war immer als öffent­
licher Kritiker zur Stelle.

Obwohl nicht wenige führende Gewerkschafter
dazu neigten, die Kollegenschaft offiziell zu ver­
bieten, scheute man die damit verbundenen Fol­
gen und setzte auf Neutralisierung bei gleichzeiti­
ger Ablehnung aller Forderungen, die von der
Kollegenschaft vorgebracht wurden. Da die Kolle­
genschaft zudem von der CDA aufgefordert
wurde, sich ihrer Politik unterzuordnen, sah sie
sich nun neuerlich von zwei Seiten bedrängt.
Schließlich beendete die Kollegenschaft im Okto­
ber 1960 ihre Existenz „im DGB“.



Im gewerkschaftspolitischen Bereich führte die
gestiegene Bereitschaft des DGB und einzelner
Industriegewerkschaften, sich auf Elemente christ­
lich-sozialer Reformpolitik einzulassen, zum Be­
deutungsverlust der christlich-sozialen Gewerk­
schaftskritik. Nach der wenig erfolgreichen Grün­
dung der Christlichen Gewerkschaftsbewegung
und dem Ausscheiden der Christlich-sozialen Kol­
legenschaft aus dem DGB fand der innerkatholi­
sche Gewerkschaftsstreit zwar kein Ende, aber im­
merhin bestanden nun günstigere Voraussetzun­
gen für eine Depolarisierung zwischen DGB und
christlich-sozialem Lager.

Die Zäsur des Jahres 1960 bedeutete einerseits,
daß kirchlich-konfessionell geprägte Politikvorstel­
lungen im gewerkschaftspolitischen Raum nun
keine politisch relevanten Vermittlungsmöglich­
keiten mehr besaßen, denn die KAB hatte sich be­
reits 1955 mit der Option für die CGD aus dieser
Arena verabschiedet und die Kollegenschaft folgte 
diesem Beispiel 1960. Übrig blieben - überspitzt
formuliert - einzelne Kleriker, die als Katholiken
weiterhin mit dem DGB zusammenarbeiteten und
auf dieser Basis von Fall zu Fall Kritik formulier­
ten. Andererseits drückte sich die Zäsur des Jahres
1960 darin aus, daß der seit 1948 manifeste Bruch
zwischen dem Gewerkschafts- und dem Parteiflü­
gel der Christlich-Sozialen, der die Konflikt­
dynamik der fünfziger Jahre entscheidend mit­
verursacht hatte, durch die Schaffung der Arbeits­
gemeinschaft christlich-demokratischer DGB-Ge-
werkschafter erheblich relativiert werden konnte.

III. Ursachen der Konfliktdynamik
zwischen Sozialkatholizismus

und DGB

1. Konkurrenz der Ziele und die Einbindung
in gegnerische politische Blöcke

Durch die NS-Zeit sahen sich Katholizismus und
Einheitsgewerkschaft in ihren moralischen und
politischen Grundhaltungen derart bestärkt, daß
sie daraus für sich jeweils den Anspruch auf einen
umfassenden gesellschaftspolitischen Einfluß
ableiteten. Beide engagierten sich mit weit­
reichenden und zugleich konkurrierenden gesell-
schafts- und sozialökonomischen Zielen (Rechri-
stianisierung der Gesellschaft contra Wirtschafts­
demokratie) für eine Neuordnung der gesell­
schaftspolitischen Rahmenbedingungen. Sie kon­
kurrierten mit ihren Deutungsangeboten und

Gestaltungskonzepten um die Gunst der katholi­
schen Arbeiterschaft sowie um die Gestaltung der
politischen, kulturellen und ökonomischen Ge­
sellschaftsbereiche.

Verschärft wurde die Konkurrenz zwischen der
Einheitsgewerkschaft und dem Sozialkatholizis­
mus durch die Verbindung mit konkurrierenden
Parteien. So wie der DGB die SPD unterstützte, so 
lehnte sich der Katholizismus eng an die CDU an.
Die programmatischen Eckpfeiler von Unionspar­
teien und Katholizismus lauteten: marktwirtschaft­
liche Wirtschaftsverfassung mit sozialpolitischer
Kompensation, militärische und politische Westin­
tegration sowie konfessionelle Schul- und Kultur­
politik. Dagegen forderten SPD und DGB eine
stärkere Mischung von Markt- und Planelementen,
kritisierten die militärische Westintegration und
plädierten eher für eine laizistische Schul- und Kul­
turpolitik.

Viele aktive Gewerkschafter stellten die neue poli­
tische Qualität der Bundesrepublik gegenüber der
Weimarer Republik in Frage. Sie deuteten das ak­
tuelle Geschehen als restaurativ und reagierten
häufig verbalradikal auf die herrschende Politik.
Dagegen begriff die Mehrheit des Sozialkatholizis­
mus die Bundesrepublik - bei allen Abstrichen -
als ihre Republik; schließlich stand mit Konrad
Adenauer einer der Ihrigen an der Spitze.

Die Unvereinbarkeit der programmatischen Ziele
und das Beharren auf der eigenen Position führten
dazu, daß sich die nach den Erfahrungen der NS-
Diktatur als überwunden geglaubte Polarisierung
zwischen sozialdemokratischer Arbeiterbewegung
und Katholizismus in den fünfziger Jahren revitali-
sierte. Die jeweiligen Einheitsbestrebungen der
DGB-Gewerkschaften und des Katholizismus wa­
ren politisch, ideologisch und emotional so stark
besetzt, daß die Forderungen der anderen Seite je­
weils als unzulässige Einmischungsversuche im
eigenen Lager wahrgenommen wurden. Obwohl
die Einheitsgewerkschaft nicht nur die traditionel­
len Lager und Richtungen der Arbeiterbewegung,
sondern auch den Katholizismus durchmischte,
vermittelten die Konflikte der fünfziger Jahre den
Eindruck, als stünden sich mit dem Katholizismus
und der Einheitsgewerkschaft zwei nahezu abge­
schottete politische Teilkulturen gegenüber.

2. Schuldzuweisungen

Während der Sozialkatholizismus den DGB in den
Bereich des Sozialismus einordnete, stand der So­
zialkatholizismus für viele Gewerkschafter in der



Nähe der Unternehmerschaft und war zudem ein
Transmissionsriemen für klerikale Politik. In die­
ser wechselseitigen Schuldzuweisung kam die
spezifische innenpolitische Freund-Feind-Kon-
stellation der fünfziger Jahre besonders zum Aus­
druck.

Viele aktive DGB-Gewerkschafter erlebten die
christlich-soziale Gewerkschaftskritik als versuchte
Gleichschaltung mit regierungsamtlichen und un­
ternehmerischen Interessen. In dieser Einschät­
zung sahen sie sich bestätigt, da in einigen Kon­
flikten die Untemehmerpositionen teilweise
deckungsgleich waren mit denen des Sozialkatholi­
zismus. Beispielsweise war die aus der KAB 
kommende Ablehnung der gewerkschaftlichen
Forderungen zum Betriebsverfassungsgesetz na­
hezu identisch mit der Kritik aus den Unterneh­
merverbänden .25 Dies trug lange Zeit dazu bei,
daß die Politikangebote der Christlich-Sozialen 
(z.B. Situationseinschätzungen, Investivlohnpoli- 
tik, Vermögenspolitik) in den meisten DGB-Ge-
werkschaften nicht ernsthaft diskutiert wurden
bzw. erst dann, wenn sie von sozialdemokratischer
Seite vorgetragen wurden, wie im Falle des Inve-
stivlohnes durch Georg Leber.

Viele Katholiken sahen die Gewerkschaften wie­
derum in der Gefahr, sozialistische Tendenzen in
Westdeutschland zu unterstützen. Bestätigt sahen
sie sich dabei durch die konzeptionellen Vorstel­
lungen der Gewerkschaften, durch deren kritische 
Vorbehalte gegen die Regierungspolitik sowie ins­
besondere das gewerkschaftliche Engagement im
Kampf gegen die Remilitarisierung.

Der Sozialkatholizismus war seinem eigenen Ver­
ständnis nach strikt antisozialistisch eingestellt. 
Vor dem Hintergrund des „Kalten Krieges“ ent­
standen im Sozialkatholizismus der fünfziger Jahre
eine Fülle von Initiativen und Gruppen, die sich
primär im Kampf gegen die kommunistisch/soziali­
stische Politik in der Bundesrepublik engagierten.
Die Finanzierung ihrer Aktionen - speziell ihr öf­
fentlichkeitswirksames • Engagement gegen die
Politik der DGB-Gewerkschaften - basierte zu
großen Teilen auf Zuwendungen, die sie vom Bun­
desministerium für Gesamtdeutsche Fragen (Mini­

25 Vgl. Dorothee Buchhaas, Gesetzgebung im Wiederauf­
bau. Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen und Betriebsverfas­
sungsgesetz 1945-1952, Bonn 1985, S. 178ff.; Anzeige der
Arbeitgeberverbände gegen den Druckerstreik: An Alle!, in:
Michael, Nr. 22,1952.

ster Jakob Kaiser) und anderen privaten oder öf­
fentlichen Geldgebern erhielten .26 Ohne diese Zu­
wendungen wären weder die Vielfalt der Aktionen
und Offensiven gegen den DGB noch die innerka­
tholischen Gruppenkämpfe auf diesem Niveau 
durchführbar gewesen.

3. Die Schwäche der Christlich-Sozialen
und das Integrationsdefizit der
Einheitsgewerkschaft

Daß sich der Konflikt zwischen Sozialkatholizis­
mus und Einheitsgewerkschaft derart dynamisie­
ren konnte, läßt sich nicht nur auf die unterschied­
lichen programmatischen und strategischen Orien­
tierungen zurückführen. Berücksichtigt werden
muß dabei auch die politische Schwäche der
Christlich-Sozialen im DGB und die Integrations­
defizite der sozialdemokratischen Mehrheitsrich­
tung gegenüber denjenigen, die sich dem christ­
lich-sozialen Lager zugehörig fühlten. Die Schwä­
che der Christlich-Sozialen drückte sich in ihrer
quantitativen Minderheitsposition aus, die sie im
Katholizismus, der CDU und dem DGB innehat­
ten. Damit einher ging ein häufig beklagtes politi­
sches Unterlegenheitsgefühl sowie ein durchset­
zungsschwaches Politikprofil.

Die sozialdemokratische Mehrheitsrichtung wie­
derum war - insgesamt betrachtet - nicht in der
Lage gewesen, angemessene Strategien zu entwik-
keln, um die Kluft zwischen der politischen und 
kulturellen Realität der Einheitsgewerkschaft
sowie dem Denken und Fühlen in der christlich­
sozialen Arbeiterschaft zu überbrücken. Verstöße
gegen die parteipolitische Neutralität, eine einsei­
tige gewerkschaftliche Schulungsarbeit und Ge­
schichtsschreibung wurden häufig vergeblich be­
klagt. Zudem mangelte es der Einheitsgewerk­
schaft auch an Symbolen, durch die die Integration
der katholischen Arbeiterschaft hätte erleichert
werden können: Dies kritisierte beispielsweise der
christlich-soziale Matthias Föcher, der später stell­
vertretender DGB-Vorsitzender (1949-1956) war,
bereits 1947: „Auch sollte in der Gewerkschaftsbe­
wegung das kindliche Spiel mit sogenannten Par­
teifarben unterbleiben, das bei Umzügen, Kundge­
bungen und bei Tagungen immer wieder beliebt
ist. Es gibt nun eben Hunderttausende von Mit-

26 Vgl. W. Schroeder, Katholizismus und Einheitsgewerk­
schaft (Anm. 1), S.290, 322ff.



gliedern, die nicht für die rote Farbe schwärmen
und eine rote Gewerkschaftsbewegung ableh­
nen.“
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. Versuch, durch eine Anti-DGB-Politik
den gesellschaftlichen Machtverlust
des Katholizismus zu kompensieren

Den Katholizismus der fünfziger Jahre charakteri­
sierte einerseits eine habituelle, geistige und kon­
zeptionelle Hinordnung auf eine vormodeme Ge­
sellschaft mit einer starken Stellung der Kirche und
einem geringen Grad an gesellschaftlicher Diffe­
renzierung, Individualisierung und Demokratisie­
rung. Andererseits unterstützte er jene politischen
und ökonomischen Projekte, die maßgeblich zur
Modernisierung der Bundesrepublik beitrugen und
damit auch den katholischen Zielen den Boden un­
ter den Füßen wegzogen.

Wie keine andere gesellschaftliche Gruppe setzte
sich der Katholizismus aktiv für die CDU, die
Westintegration, die soziale Marktwirtschaft und
die Wiederbewaffnung ein. Als nicht beabsichtig­
tes Ergebnis unterstützte man damit zugleich auch
gerade jene beschleunigte gesellschaftliche Plura-
lisierung und Enttraditionalisierung, die die Be­
dingungen für ein geschlossenes Auftreten des
Katholizismus ebenso untergruben wie die 
Realisierungschancen der eigenen politischen
Ziele. Das zeigte sich besonders nachdrücklich im
Falle der CDU: Dort gab es zwar viele Funktions­
eliten, die der kirchlichen Hierarchie nahestan­
den, trotzdem gelang es dem Katholizismus nicht
einmal auf dem für ihn so wichtigen kulturpoliti­
schen Gebiet, die CDU auf den katholischen Kurs
zu bringen.

Deshalb suchten profilierte Vertreter eines politi­
schen Katholizismus nach Möglichkeiten, um den
Prozeß der gesellschaftlichen Modernisierung
durch nachträgliche Gegenprojekte zu konterka­
rieren. Besonders notwendig erschien ihnen diese
gesellschaftliche Restauration im Hinblick auf die 
Einheitsgewerkschaft, in der man sowohl einen
politischen Kontrahenten wie auch einen Katalysa­
tor für die beschleunigte Erosion des sozial-katho­
lischen Milieus sah. In diesem Sinne besaß das
antimodernistische Engagement großer Teile des 
Verbandskatholizismus in der Gewerkschaftspoli­
tik kompensatorischen Charakter und glich einem
vergeblichen Kampf gegen die Windmühlen.

27 Matthias Föcher, in: Erste Reichstagung der gesamt­
deutschen Sozialausschüsse der CDU/CSU in Herne vom
28.-30. November 1947, hrsg. vom Landessozialausschuß
der CDU, Heidelberg 1948, S. 10.

IV. Ursachen der innerkatholischen
Konfliktdynamik

1. Konkurrierende gewerkschaftspolitische
Strategien

Das in der Weimarer Republik noch bestehende
Beziehungsgeflecht zwischen Zentrumspartei,
Christlicher Gewerkschaft und Katholizismus
konnte 1945 nicht wiederhergestellt werden. Statt
dessen wurde durch die Gründung von CDU und
DGB der bereits vor 1933 begonnene Differenzie­
rungsprozeß im sozialen Katholizismus forciert.

Der Antikommunismus und der kulturelle Anti­
modernismus waren die entscheidenden, vom Ka­
tholizismus präferierten Gliederungspunkte des
politischen Raumes. Zwar gab es im Katholizismus
über diese Polarisierung ein hohes Maß an Kon­
sens, doch differierten die Auffassungen darüber,
wie diesen Zielen am wirksamsten entsprochen
werden könne, gerade in der Gewerkschaftsfrage
erheblich.

Aufgrund der Offenheit der Situation, die sich im
Fehlen eines stabilen Konsenses zwischen Sozial­
katholizismus und DGB ausdrückte, wurden nach
dem Prinzip von „Versuch und Irrtum“ die unter­
schiedlichsten Beziehungs- und Interventionsfor­
men probiert: Die KAB proklamierte die Unver­
einbarkeit zwischen Katholizismus und DGB; kon­
sequenterweise forderte sie deshalb eine eigene
Christliche Gewerkschaft. Die Christlich-Sozialen
im DGB betrachteten hingegen den DGB als eine
große Chance für den sozialen Katholizismus (bes­
sere Interessenvertretung als über Richtungsge­
werkschaften, Abbau der ideologischen Spannun­
gen zwischen Kirche und Arbeiterbewegung).
Diese Chance könne aber nur durch aktive Mitar­
beit der Katholiken genutzt werden und nicht
durch Einflußnahmen von außen. Die Sozialaus­
schüsse suchten durch öffentliche Interventionen
die DGB-Gewerkschaften von außen zu beeinflus­
sen. Während die Sozialausschüsse zwischen CDU
und DGB zu vermitteln suchten, zielte die Christ­
lich-soziale Kollegenschaft primär auf einen Aus­
gleich zwischen Katholizismus und Einheitsge­
werkschaft. Im Gegensatz zu den Sozialausschüs­
sen akzeptierten sie im allgemeinen die DGB-
Position. Ihre innergewerkschaftliche Oppositions­
arbeit besaß jedoch eher den Charakter einer
fraktionellen Unterwanderung des DGB.

Diese unterschiedlichen Strategien lassen sich zu­
rückführen auf unterschiedliche



- Erfahrungen und Verarbeitungen des National­
sozialismus;

- Deutungen des Verhältnisses zwischen Ein­
heitsgewerkschaft und sozialistischer Politik so­
wie auf ein unterschiedliches

- Gesellschafts-, Gewerkschafts- und Kirchen­
verständnis, insbesondere im Hinblick auf die
demokratische Dimension.

2. Das Interesse der Gruppen an sich selbst

Neben der unterschiedlichen Verarbeitung gesell­
schaftlicher Entwicklungen ist das Interesse der
Gruppen an sich selbst der zweite entscheidende
Grund für die divergierenden gewerkschaftspoliti­
schen Strategien im Sozialkatholizismus. Auch
wenn es in Grundsatzfragen häufig eine weitge­
hende Übereinstimmung gab und in einzelnen
Aspekten auch eine konkrete Interessenidentität
bestand, so war doch immer die Angst vorhanden,
durch eine der anderen Gruppen dominiert oder
gar überflüssig zu werden. Um sich angesichts der
nur geringen Zahl von Aktivisten und der Überor­
ganisation im christlich-sozialen Lager durch
schnelle Reaktionen auf die Politik des DGB be­
haupten zu können, mußte sich daher jede Gruppe
um eine möglichst effektive und eigensinnige Ver­
tretung der christlich-sozialen Interessen bemü­
hen. Die aus diesem Erfolgszwang resultierende
Dynamik der christlich-sozialen Gewerkschaftspo­
litik korrespondierte jedoch nicht notwendig mit
der Politik des DGB, sondern sie war häufig dem
Interesse der Gruppen an sich selbst geschuldet 
oder dem Kampf um Positionen in Regierung,
CDU und Katholizismus.

3. Generationenunterschiede

Auffallend ist, daß sich unter den gewerkschafts­
politisch Aktiven im christlich-sozialen Lager zwei
Altersgruppen gegenüberstanden, die durch unter­
schiedliche generationenspezifische Erfahrungen
geprägt waren. Die ältere Generation, die 1945 am
Aufbau der Einheitsgewerkschaft teilnahm, war
geprägt durch einen relativ autonomen Laienka­
tholizismus, die Konkurrenz der Richtungsgewerk­
schaften in der Weimarer Republik sowie durch
deren Zusammenbruch und ihre eher distanzierte
Haltung zum Nationalsozialismus. Mit der Grün­
dung der Einheitsgewerkschaft erfüllte sich für sie
ein lange gehegter Wunsch: Die Einheit erschien
ihnen als eine unverbrüchliche Zukunftsorientie­
rung, mit der sich soziale Gerechtigkeit realisierte
und der Kampf zwischen den Weltanschauungen
zugunsten einer starken Interessenvertretung der
Beschäftigten vermieden oder zumindest ent­

schärft werden sollte. In den fünfziger Jahren ver­
teidigten sie deshalb die Einheitsgewerkschaft ge­
gen die Angriffe aus dem Katholizismus und der
CDU.

Die jüngere Generation kannte dagegen die Rich­
tungsgewerkschaften nicht aus eigener Erfahrung.
Ihre entscheidende Prägung erhielt sie erst während 
des Nationalsozialismus durch Hitler-Jugend und 
Kriegsteilnahme sowie durch ihr Engagement im
Katholizismus der NS-Zeit. Über die katholische
Jugendarbeit und ihr betriebliches Engagement sind
viele von ihnen in der Nachkriegszeit zu aktiven Ge­
werkschaftern geworden. Lehnten die älteren jed­
wede Form des Klerikalismus und des politischen
Katholizismus ab, so waren die jüngeren - aufgrund 
ihrer zuweilen rigiden Bindung an die Kirche von
der Notwendigkeit einer Rechristianisierung über­
zeugt - in den fünfziger Jahren die aktiven Träger
einer Revitalisierung katholischer Politik.

4. Mangel an profilierten
Führungspersönlichkeiten

Im Gegensatz zur Weimarer Zeit gab es in der Re­
konstruktionsperiode der Bundesrepublik lediglich
einige erfahrene Gewerkschafter ohne profilierte
parteipolitische Ambitionen (z.B. Matthias Föcher
und Bernhard 28 [28 geb. 1907]), und nur wenige
Intellektuelle bemühten sich darum, zwischen Ka­
tholizismus und DGB-Gewerkschaften zu vermit­
teln (z.B. Eberhard Welty OP [1902-1965], Oswald
von Nell-Breuning SJ [1890 91]2929 ). Das Fehlen 
akzeptierter gesellschaftlicher Repräsentanten hatte
letztlich auch ein Machtvakuum zur Folge.

Die zahlenmäßig kleine und zugleich schwache
christlich-soziale Führungsschicht im DGB sah sich
fortwährend dem Angriff ausgesetzt, die christlich­
sozialen Interessen nicht effektiv zu vertreten oder
sie sogar zu verraten. In dieser Konstellation erho­
ben verbandspolitische (Bernhard Winkelheide
[1908-1988], Johannes Even [1903- 30)30 und
parteipolitische Repräsentanten (Jakob Kaiser bis
hin zum Bundeskanzler) sowie sozialpolitisch am­
bitionierte Kleriker (von Herbert Reichel SJ
[1913— 31 b31 is hin zu Bischöfen) für sich den

28 Sekretär der Christlichen Gewerkschaften (1928-1933),
stellv. Vorsitzender der IG Textil (1949-1956) und des DGB
(1956-1972).
29 Welty war einer der führenden Theoretiker der Domini­
kaner und Nell-Breuning der Jesuiten.
30 Even und Winkelheide waren die beiden führenden Re­
präsentanten der KAB, die auch die Gründung der Christ­
lichen Gewerkschaften initiiert hatten.
31 Reichel war der führende Kopf der Christlich-sozialen
Kollegenschaft; auf sein Votum geht auch das Ende dieser
Gruppe im Herbst 1960 zurück.



Anspruch, die „echten“ christlich-sozialen Interes­
sen zu vertreten, und sahen sich deshalb legiti­
miert, die christlich-soziale Arbeiterschaft zu füh­
ren. Diese Wortführer brachten aber nicht nur die
vorhandenen Habitusmuster und Interessen der
katholischen Arbeiterschaft zur Sprache, sondern
sie versuchten damit, auch ihre eigenen Interessen
in der CDU oder im Katholizismus zu stärken.

In dem Maße, wie sich die christlich-soziale Ar­
beiterschaft auf immer mehr Gruppen verteilte
und damit zugleich an Bedeutung verlor, wurde
auch die Kritik an ihren Wortführern lauter. Diese
traf insbesondere jene, die sich - wie Jakob Kai­
ser - nicht für ein Amt in der Gewerkschaft, son­
dern für Funktionen in CDU und Regierung zur
Verfügung stellten. Über eine Personalisierung der
Konflikte suchten bereits viele Zeitgenossen die Ur­
sache für die Schwäche des Sozialkatholizismus in 
der Gewerkschaftspolitik zu erklären; repräsentativ
war die Aussage eines KAB-Funktionärs: „Zer­
schlagen aber sind wir von den führenden Persön­
lichkeiten selber. Durch ihren Eigennutz, ihre man­
gelnden Führerqualitäten haben sie uns schwersten
Schaden zugefügt. Ihre Ämterhäufung, ihr persönli­
cher Materialismus machte sie unfähig, weiter zu se­
hen, idealistisch zu denken und zu handeln.“

V
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. Zur Bedeutung dieser Konflikte
für die Einheitsgewerkschaft

und den Katholizismus

1. Katholizismus

Mit der Gründung der Christlichen Gewerkschaf­
ten erreichte das Projekt eines politischen Katholi­
zismus für die Bundesrepublik sowohl seinen letz­
ten relevanten Höhe- wie auch seinen Endpunkt.
Obwohl sich die Bischöfe mehrfach für die Christ­
lichen Gewerkschaften ausgesprochen hatten, vo­
tierte die überwältigende Mehrheit der katholi­
schen Arbeiterschaft gegen die neugegründeten
Christlichen Gewerkschaften. Darin drückte sich
ebenso die Absage an einen politischen Katholizis­
mus aus wie eine relative politische Unabhängig­
keit der Laien.

Der innerkatholische Gewerkschaftsstreit be­
wirkte eine Selbstneutralisierung des traditionellen
Sozialkatholizismus: Erstens verlor der kirchlich
gebundene Sozialkatholizismus damit seine Be­

32 M. Heix an J. Bock, 6.2.1951, Material von Herrn Bun­
desminister a.D. Hans Katzer erhalten.

deutung als Bezugspunkt für die christlich-soziale
Gewerkschaftspolitik. Statt dessen wurde die sich
in der christlich-sozialen Tradition veraltende Ge­
werkschaftspolitik seit 1960 von den Sozialaus­
schüssen der CDU getragen. Zweitens verlor der
Sozialkatholizismus einen großen Teil seines Ein­
flusses auf die CDU und wurde als Mobilisierungs­
faktor und als politisches Rekrutierungslager für
die CDU allmählich unbedeutender. In diesem
Sinne steht die parteipolitische Umorientierung
der katholischen Arbeiterschaft in Nordrhein-
Westfalen mit der Gewerkschaftsdebatte in Ver­
bindung. Denn in den fünfziger Jahren wurde aus
der ehemaligen Hochburg der katholischen Ar­
beiterbewegung, deren politische Orientierung
dem Zentrum und später der CDU galt, das bun­
desdeutsche Stammland der Sozialdemokratie.

Nach der Option für die CDU und dem Aufgeben
originärer katholischer Gestaltungskonzepte
machte die wenig erfolgreiche Gründung der
Christlichen Gewerkschaften den Weg frei für eine
weitere Enttraditionalisierung des Sozialkatholizis­
mus und für seine Integration in eine sich moderni­
sierende Bundesrepublik.

2. Einheitsgewerkschaft

So zerstritten die christlich-sozialen Gruppen auch
waren, ihre Gewerkschaftskritik bewirkte - wenn
auch unterschiedlich motiviert und orientiert -
eine öffentlichkeitswirksame Front gegen die Poli­
tik der DGB-Gewerkschaften. Der damit verbun­
dene permanente Außendruck gegen die DGB-
Gewerkschaften beeinflußte nachhaltig das inner­
gewerkschaftliche Kräfteverhältnis zwischen den
verschiedenen sozialdemokratischen Strömungen:
Gestärkt wurden die pragmatisch orientierten
Kräfte, während dagegen sozialistische Tendenzen
mit weitreichenden Neuordnungsvorstellungen ge­
schwächt wurden. Vor dem Hintergrund der Spal­
tung Deutschlands forcierte die christlich-soziale
Gewerkschaftskritik die Ausgrenzung bzw. Margi-
nalisierung des kommunistischen und linkssoziali­
stischen Flügels aus der Einheitsgewerkschaft.

Somit hatte die christlich-soziale Gewerkschafts­
politik auch einen Anteil daran, daß sich die Ein­
heitsgewerkschaft und mit ihr auch die Sozialde­
mokratie von zentralen Traditionshypotheken und
Veränderungsvorstellungen verabschiedete und
dadurch schließlich die sich wandelnden gesell­
schaftlichen Bedingungen der sechziger Jahre stär­
ker beeinflussen und gestalten konnte als andere
gesellschaftspolitische Kräfte. In diesem Sinne
wirkte der permanente Außendruck der Christlich-
Sozialen als Modernisierungsfaktor auf DGB und



SPD, indem er im DGB eine ähnlich nachhaltige Wir­
kung erzielte wie die Wahlniederlagen bei den Bun­
destagswahlen bei der SPD. Damit war die katho­
lische Gewerkschaftsdebatte ein entscheidender Bei­
trag zum Ende der klassischen Arbeiterbewegung.

Der katholische Gewerkschaftsstreit führte im Er­
gebnis zu einer Annäherung zwischen sozialkatho­
lischen und sozialdemokratischen Mehrheitsposi­
tionen. Gleichzeitig verbesserte sich die Integra­
tionsfähigkeit der Einheitsgewerkschaft gegenüber

der katholischen Arbeiterschaft, wenn auch deren
Integration weiterhin nicht ganz unproblematisch
sein sollte. Auf diese Weise wurde die Einheitsge­
werkschaft gestärkt. Trotz dieser Annäherung
blieb die sozialdemokratische Hegemonie in der
Einheitsgewerkschaft gewahrt, denn die Spaltung 
des Sozialkatholizismus schwächte den eigenen
Druck derart, daß er eher einen diffusen Charak­
ter bekam und damit kaum noch einen an den eige­
nen konkreten Gestaltungszielen orientierten Ein­
fluß hatte.

J



Karlheinz Niclauß: Der Parlamentarische Rat und die plebiszitären Elemente

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 45/92, S. 3-15

Die Vorschläge zur Aufnahme plebiszitärer Elemente in das Grundgesetz werden in Wissenschaft und Pu­
blizistik besonders ausführlich diskutiert, weil sie für das Demokratieverständnis in der Bundesrepublik eine
grundsätzliche Bedeutung haben. Die Befürworter von Volksbegehren und Volksentscheid bezweifeln die
Gültigkeit der antiplebiszitären Vorbehalte des Parlamentarischen Rates für die gegenwärtige Situation;
ihre Gegner argumentieren, die Grundgesetzautoren hätten sich eindeutig für eine rein repräsentative Form
der Demokratie entschieden.

Bei genauerem Hinsehen erweisen sich beide Positionen als fragwürdig: Der angebliche Gegensatz „reprä-
sentativ-plebiszitär“ ist nicht auf die Grundgesetzberatungen, sondern auf die Verfassungsdiskussion der
fünfziger Jahre zurückzuführen. In Wirklichkeit zeichnet sich das politische System der Bundesrepublik
auch in der gegenwärtigen Form durch plebiszitäre Elemente aus. Auf der anderen Seite erweist sich die
„Unmittelbarkeit“ der sogenannten unmittelbaren Demokratien als zweifelhaft, weil Volksabstimmungen
stets durch Gruppen und Organisationen vorbereitet werden. Da die Parteien auch hierbei eine entschei­
dende Rolle spielen, kann mit ihrer Einführung kein Gegengewicht zum „Parteienstaat“ geschaffen werden.
Für eine intensivere Bürgerbeteiligung innerhalb der Parteiendemokratie bestehen zahlreiche andere Mög­
lichkeiten.

Otmar Jung: Kein Volksentscheid im Kalten Krieg! Zum Konzept einer plebiszitären
Quarantäne für die junge Bundesrepublik 1948/1949

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 45/92, S. 16-30

Den Wiederaufbau der Demokratie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg kann man - was die
Ergänzung des repräsentativen Systems durch Elemente direkter Demokratie angeht - als ein steckenge­
bliebenes Projekt kennzeichnen. Die Verfassungsgebung und -politik der Jahre 1946/47 auf Landesebene
und die politische Programmatik von den Verfassungsplänen des Exils bzw. des Widerstands bis hin zu den
Entwürfen einer gesamtdeutschen Verfassung im Westen gingen mit dem überkommenen Formenmaterial
direkter Demokratie noch relativ unbefangen um. Darauf folgte jedoch in einer zweiten Phase das rigide
repräsentativ angelegte Grundgesetz.
Die Ursache für diesen verfassungspolitischen Schwenk ist nicht in den vielzitierten „Weimarer Erfahrun­
gen“ zu sehen; der Griff des Parlamentarischen Rates 20 Jahre zurück galt vielmehr nur einem „staatspoliti­
schen“ Mantel, der den handfesten Ängsten der Politiker hier und heute übergeworfen werden sollte: Seit
1946 hatte die SED auf die plebiszitäre Karte gesetzt und immer sensiblere Bereiche auf diese Weise zu
beeinflussen versucht - die Wirtschaftsordnung, die Verfassungsgebung und die nationale Frage. Nun
herrschte Kalter Krieg, und die SED hatte soeben mit der Volkskongreßbewegung und dem Volksbegehren
„für die Einheit Deutschlands“ - im Hintergrund stand hier das Verlangen der Sowjetunion nach gesamt­
deutschen Reparationsleistungen - ein außerparlamentarisches Feuerwerk veranstaltet. Die nichtkommuni­
stischen Parteien im Westen reagierten darauf mit strikter Abschottung. Insbesondere das von den Alliier­
ten ursprünglich vorgesehene Referendum über die Weststaatsverfassung fiel dem Spaltungsprozeß
Deutschlands zum Opfer, wie er 1948/49 in Berlin und Bonn voranschritt. Ferner wurde in Herrenchiemsee
die Volksgesetzgebung gestrichen, um den neuzugründenden Teilstaat in der Übergangszeit vor Anfechtun­
gen zu schützen.
Dieses politische Quarantänekonzept in seinen beiden Hauptsträngen - kein Gründungsplebiszit über den
Weststaat und keine Volksgesetzgebung im Kalten Krieg - wurde vom Parlamentarischen Rat übernom­
men. Keiner der Gründer der Bundesrepublik nahm jedoch für diese Restriktionen das Prädikat grundle­
gender verfassungspolitischer Weisheit in Anspruch. Die „Vision“ der Gründer der Bundesrepublik für
später war eindeutig: Wenn die Kommunisten domestiziert wären und die Teilung überwunden sei, sollte
auf dem überlieferten Wege einer Nationalversammlung und/oder einer Volksabstimmung eine deutsche
Verfassung gegeben werden, die dann selbstverständlich auch Elemente direkter Demokratie enthalten
würde.



Klaus-Jörg Ruhl: Hierarchie oder Anarchie? Der Streit um die Familienrechtsreform in
den fünfziger Jahren

Aus Politik und Zeitgeschichte, B. 45/92, S. 31-42

Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates schrieben 1949 die Gleichberechtigung von Mann und Frau im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland fest. Das bedeutete, daß der Bundestag alle Gesetze, die
diesem Anspruch entgegenstanden, ändern mußte, und das waren in erster Linie die entsprechenden Be­
stimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Als die konservativ-bürgerliche Regierung Adenauer keine An­
stalten traf, das Gesetzgebungsverfahren in Gang zu setzen, leitete die SPD durch einen Initiativantrag die
Reform des Familienrechts ein.
Der Aufsatz rekonstruiert an Hand bislang unveröffentlichter Akten aus dem Bundesjustizministerium die
einzelnen Etappen des Gesetzgebungsverfahrens, wobei die öffentliche Dikussion ebenso wie die parlamen­
tarische Auseinandersetzung dargestellt wird. Der Streit um die Familienrechtsreform, der fast ein Jahr­
zehnt dauerte und erst mit der Verabschiedung des „Gleichberechtigungsgesetzes“ im Jahre 1957 seinen
Abschluß fand, ging quer durch die Parteien und fand in der katholischen Kirche einen erklärten Gegner
der Liberalisierung der Ehe und der Gleichberechtigung von Mann und Frau, während der liberale Bundes­
justizminister Thomas Dehler den politisch kalkulierenden Gegenpart spielte, da er im Grunde von der
Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht wirklich überzeugt war.
In dieser höchst emotional geführten Auseinandersetzung spiegelt sich auch das politische Klima der fünf­
ziger Jahre mit seinen konservativen Werten und Vorstellungen, vor allem aber die Furcht, daß mit der
Änderung des Familienrechts die Gesellschaft aus den Fugen geraten könnte.

Wolfgang Schröder: Einheitsgewerkschaft und Sozialkatholizismus.
Zur Enttraditionalisierung der politischen Kultur in den fünfziger Jahren

Aus Politik und Zeitgeschichte, B. 45/92, S. 43-54

In der Bundesrepublik der achtziger und neunziger Jahre scheint es selbstverständlich zu sein, daß sich die
katholische Kirche und die DGB-Gewerkschaften wechselseitig akzeptieren. Dagegen war ihr Verhältnis in
den Jahren 1945 bis 1960 durch höchst konfliktreiche Auseinandersetzungen geprägt, die zugleich zu den
spannendsten und gesellschaftspolitisch aufschlußreichsten Kapiteln der bundesdeutschen Nachkriegsge­
schichte zählen. Zu den Höhepunkten gehörten die Debatten um den DGB-Bundestagswahlaufruf zugun­
sten der SPD (1953), die Kontroversen zwischen Viktor Agartz und Oswald von Nell-Breuning SJ (1954/
1955) sowie die Gründung der Christlichen Gewerkschaften.

Es war aber nicht nur ein Streit zwischen Katholizismus und Einheitsgewerkschaft, sondern vielmehr noch
ein innerkatholischer Gewerkschaftsstreit. Denn im Katholizismus waren die Reaktionen auf die Einheits­
gewerkschaft derart uneinheitlich, daß sich ein Gewerkschafts-, ein CDU- und ein Kirchenflügel gegenüber­
standen und miteinander über den richtigen Weg in der Gewerkschaftspolitik stritten. Die wichtigsten
Gruppen waren die in der CDU wirkenden Sozialausschüsse, die der kirchlichen Hierarchie nahestehende
Katholische Arbeiterbewegung, die aktiven katholischen Einheitsgewerkschafter und eine zwischen DGB
und Kirche agierende Gruppe, die sich Christlich-soziale Kollegenschaft nannte.
Die Konfliktdynamik läßt sich auf die konkurrierenden Ähnlichkeiten zwischen Katholizismus und Ein­
heitsgewerkschaft, die Verschränkung von Sozialkatholizismus und Antikommunismus, die Hegemonie­
kämpfe der Gruppen und Führungspersonen im christlich-sozialen Lager und einen politikwirksamen Gene­
rationenkonflikt zurückführen. In den Konflikten mit dem DGB wurde der Sozialkatholizismus nachhaltig
geschwächt. Zugleich führte der katholische Druck auf den DGB dazu, daß sich die Einheitsgewerkschaft
von ihren weitgesteckten Neuordnungszielen löste. Mit dem Niedergang des traditionellen Sozialkatholizis­
mus und mit dem Ende der „klassischen“ Arbeiterbewegung wurden wichtige Voraussetzungen für die
politische Stabilität der Bundesrepublik Deutschland geschaffen.


